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Dieses Produktinformationsblatt gibt Ihnen einen ersten Überblick 
über die gewünschte Versicherung. Beachten Sie bitte, dass die hier 
genannten Informationen nicht abschließend sind. Detaillierte Infor-
mationen entnehmen Sie bitte den beigefügten Versicherungs-
bedingungen. 

1. Welche Art von Versicherungsvertrag bieten wir Ihnen an? 
Unser Vorschlag bezieht sich auf eine Wohngebäudeversicherung. 
Diese kann durch eine Elementarschadenversicherung ergänzt wer-
den. 

2. Was kann versichert sein? 
2.1 Wohngebäudeversicherung 
Die Wohngebäudeversicherung bietet Versicherungsschutz für Ihr 
Wohnhaus. Der Umfang des Versicherungsschutzes richtet sich nach 
den von Ihnen beantragten Gefahren, z. B. durch: 

 Brand, Blitzschlag, Explosion, abstürzende Luftfahrzeuge 
 Leitungswasser, Rohrbruch 
 Sturm und Hagel 

2.2 Elementarschadenversicherung 
Die Elementarschadenversicherung bietet Versicherungsschutz für 
versicherte Sachen, die durch Überschwemmung des Versicherung-
sortes, Rückstau, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen 
und Vulkanausbruch zerstört oder beschädigt werden oder infolge 
eines solchen Ereignisses abhandengekommen sind. Der Umfang 
des Versicherungsschutzes richtet sich nach dem individuell angebo-
tenen Tarif und der dem Vertrag zugrunde liegenden Wohnfläche. 
Einzelheiten dazu finden Sie in den jeweiligen Versicherungsbedin-
gungen und Klauseln. 

3. Wie hoch ist Ihr Prämie, und was müssen Sie bei der Prä-
mienzahlung beachten? 
Die Prämie einschließlich aller Kosten und der Versicherungssteuer 
beträgt: 

 jährlich: _________ EUR 
 halbjährlich: _________ EUR 
 vierteljährlich: _________ EUR 

Die Erstprämie wird unverzüglich nach Erhalt des Versicherungs-
scheins fällig, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im 
Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Folgeprä-
mien sind rechtzeitig bei Fälligkeit zu zahlen. Der Prämienzeitraum 
richtet sich nach dem Zahlungsrhythmus. Bitte beachten Sie: Die 
verspätete oder unterlassene Zahlung von Prämien kann zum Ver-
lust des Versicherungsschutzes sowie zur Beendigung des Vertrages 
führen. 

4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen? 
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern; die Prämie wäre 
sonst unangemessen hoch. Deshalb sind einige Fälle im angebote-
nen Versicherungsschutz nicht eingeschlossen, wie z. B. vorsätzliche 
Handlungen, Kriegsereignisse oder Kernenergie. Einzelheiten zu gel-

tenden Risikobegrenzungen und Ausschlüssen finden Sie in den  
jeweiligen Versicherungsbedingungen. 

5. Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsschluss, und  
welche Folgen hätte die Nichtbeachtung für Sie? 
Bereits vor Vertragsschluss haben Sie bestimmte Pflichten (so ge-
nannte Obliegenheiten) zu erfüllen. Vor allem ist es erforderlich, dass 
Sie uns alle im Antrag gestellten Fragen sorgfältig, vollständig und 
wahrheitsgemäß beantworten. Die Nichtbeachtung der Obliegenhei-
ten kann für Sie schwerwiegende Konsequenzen haben. So sind wir 
gegebenenfalls nicht oder nur teilweise zur Leistung verpflichtet. 
Ferner können wir unter Umständen vom Vertrag zurücktreten. Ein-
zelheiten dazu finden Sie in den jeweiligen 
Versicherungsbedingungen. 

6. Welche Pflichten haben Sie während der Laufzeit des Ver-
trages, und welche Folgen hätte die Nichtbeachtung für Sie? 
Auch während der Vertragslaufzeit haben Sie bestimmte Pflichten zu 
erfüllen. Es ist u. a. erforderlich, dass Sie uns alle risikoerheblichen 
Änderungen, nach denen wir Sie auch bei Vertragsschluss gefragt 
hatten, unverzüglich und vollständig mitteilen. Die Nichtbeachtung 
der Obliegenheiten kann für Sie schwerwiegende Konsequenzen ha-
ben. So sind wir gegebenenfalls nicht oder nur teilweise zur Leistung 
verpflichtet. Ferner können wir unter Umständen vom Vertrag zu-
rücktreten. Einzelheiten dazu finden Sie in den jeweiligen 
Versicherungsbedingungen. 

7. Welche Pflichten haben Sie bei Eintritt des Versicherungs-
falls, und welche Folgen hätte die Nichtbeachtung für Sie? 
Tritt ein Versicherungsfall ein, haben Sie ebenfalls bestimmte Pflich-
ten zu erfüllen. Vor allem ist es notwendig, uns den Schaden 
unverzüglich mitzuteilen. Die Nichtbeachtung der Obliegenheiten 
kann für Sie schwerwiegende Konsequenzen haben. So sind wir ge-
gebenenfalls nicht oder nur teilweise zur Leistung verpflichtet. Ferner 
können wir unter Umständen vom Vertrag zurücktreten. Einzelheiten 
dazu finden Sie in den jeweiligen Versicherungsbedingungen bzw. 
dem Auszug aus den Gesetzestexten. 

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem mit Ihnen vereinbarten 
Zeitpunkt, sofern die Erstprämie rechtzeitig gezahlt wird, siehe dazu 
auch Nr. 3. Der Versicherungsschutz endet 
 zum Wirksamkeitstermin einer Kündigung in einem der unter  

Nr. 9 genannten Fälle, 
 durch Ablauf, wenn ein fester Endtermin mit Ihnen vereinbart 

wurde. 

9. Welche Möglichkeiten gibt es, den Vertrag zu beenden? 
Der Vertrag kann gekündigt werden 
 zum Ablauf eines jeden Versicherungsjahres; sofern der Vertrag 

nicht 3 Monate vor Ende des Versicherungsjahres gekündigt wird, 
verlängert er sich automatisch um jeweils ein Jahr; 

 im Versicherungsfall; 
 bei Änderungen der Vertragsbedingungen; 
 nach einer Prämienerhöhung aufgrund einer Anpassung; 
 durch uns, wenn Sie Beiträge verspätet oder gar nicht zahlen 
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1. Identität des Versicherers: 
Name: ADLER Versicherung AG 
 Joseph-Scherer-Str. 3 
 44139 Dortmund 
Telefon: 0231-135-0 
Fax: 0231-135-4638 
Internet: www.signal-iduna.de 
Rechtsform: Aktiengesellschaft 
Sitz: Dortmund 
Handelsregister: Amtsgericht Dortmund, HRB 20214 

2. Identität eines Vertreters des Versicherers in der Europäi-
schen Union, in der Sie Ihren Wohn- oder Geschäftssitz haben 
– entfällt – 

3. Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 
ADLER Versicherung AG 
Joseph-Scherer-Str. 3 
44139 Dortmund 

Vorstand: Jörg Krieger, Dr. Andreas Reinhold, Torsten Uhlig und  
Dr. Norbert A. Vogel 

4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers/Name und An-
schrift der zuständigen Aufsichtsbehörde 
Die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers besteht im Abschluss 
und in der Verwaltung sowie Durchführung von Versicherungsver-
trägen. 

Die Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. 

5. Angaben für das Bestehen eines Garantiefonds u. Ä. 
Bei Versicherungen, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Betrieb von 
Haftpflicht-, Unfall-, Kraftfahrt-, Sach- und Rechtsschutzversicherun-
gen besteht, entfällt das Erfordernis für einen Garantiefonds u. Ä. 

Für die vorher genannten Versicherer handeln wir namens und in 
Vollmacht als Ihr Assekuradeur aus Augsburg: 

Manufaktur Augsburg GmbH 
Anschrift: Proviantbachstr. 30 
 86153 Augsburg 

Geschäftsführer: Armin Christofori, Gerhard Lippert,  
Thomas Müller 

Handelsregister: Amtsgericht Augsburg, HRB 27590 

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung, insbeson-
dere Art, Umfang und Fälligkeit 
Einzelheiten finden Sie in den Versicherungsbedingungen sowie in 
Ihrem persönlichen Vorschlag bzw. im Antrag. 

Preis der Versicherung 
Den Gesamtpreis der angebotenen Versicherung finden Sie in Ihrem 
Produktinformationsblatt, Antrag bzw. Angebot. Zusätzlich finden Sie 
in Ihrem persönlichen Vorschlag bzw. im Antrag auch die Preise der 

einzelnen rechtlich selbstständigen Verträge innerhalb der angebo-
tenen Versicherung. 

Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen 
Die übergebenen Informationen haben 6 Wochen Gültigkeit. 

Zustandekommen des Vertrages 
Der Vertrag kommt durch den Antrag des Antragstellers auf Versi-
cherungsschutz und die Annahme durch den Versicherer zustande. 
Diese Antragsannahme wird vom Versicherer durch die Ausstellung 
eines Versicherungsscheins oder einer Annahmeerklärung bestätigt. 
Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt, sofern 
die Erstprämie rechtzeitig gezahlt wird. 

Belehrung über Ihr Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne  
Angaben von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerru-
fen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die 
Vertragsbestimmungen einschließlich unserer Allgemeinen und Be-
sonderen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen 
nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetztes (VVG) in 
Verbindung mit §§ 1 bis 4 der VVG-Informations-Pflichtverordnung 
und dieser Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Bei Verträ-
gen im elektronischen Geschäftsverkehr beginnt sie jedoch nicht vor 
Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312i Abs. 1 Satz 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs in Verbindung mit Artikel 246c des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Zur Wahrung 
der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Wider-
rufes.  

Der Widerruf ist zu richten an die: 

Manufaktur Augsburg GmbH 
Anschrift: Proviantbachstr. 30 
 86153 Augsburg 
Telefon: (0821) 71008 – 500 
Telefax: (0821) 71008 – 599 
E-Mail: info@manaug.de. 

Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz 
und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfallenden Teil der Prämie, wenn Sie zugestimmt haben, dass der 
Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. 
Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs 
entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich 
um einen Betrag in Höhe von 1/360 der Jahresprämie bzw. 1/30 der 
Monatsprämie multipliziert mit der Anzahl der Tage, an denen Versi-
cherungsschutz bestanden hat. Die Höhe der Prämie entnehmen Sie 
bitte den Vertragsunterlagen. Die Erstattung zurückzuzahlender 
Prämien erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des 
Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der 
Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfange-
ne Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. 
Zinsen) herauszugeben sind. 
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Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrückli-
chen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt 
ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
Zu Änderungen von bestehenden Verträgen gilt 
Wurde mit dem Versicherungsschein ein bereits bestehender Ver-
trag erweitert oder geändert, so bezieht sich das Widerrufsrecht nur 
auf die erweiterten oder geänderten Vertragsteile. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

Kündigung/Beendigung des Vertrages 
Beträgt die vereinbarte Laufzeit mindestens 1 Jahr, verlängert der 
Vertrag sich stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht 3 Monate 
vor dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine Kündigung in Text-
form zugegangen ist. Beträgt die Vertragsdauer weniger als 1 Jahr 
oder liegt ein Vertrag mit Einmalprämie vor, endet der Vertrag, ohne 
dass es einer Kündigung bedarf. Weitere Kündigungsmöglichkeiten 
(z. B. im Versicherungsfall) ergeben sich aus den Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen. Sämtliche Kündigungen müssen in Textform 
erfolgen. 

Mitgliedsstaaten der EU, deren Recht zur Aufnahme von  
Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss des 
Versicherungsvertrages zugrunde gelegt wird 
Es wird das Recht der Bundesrepublik Deutschland zugrunde gelegt. 

Anwendbares Recht/zuständiges Gericht 
Das auf den Vertrag anwendbare Recht ist das Recht der Bundesre-
publik Deutschland. 
Das zuständige Gericht für den Vertrag ist dasjenige Gericht, in des-
sen Bezirk der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz hat (§ 215 
VVG). 
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 
handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei 
dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zu-
ständigen Gericht geltend machen. 

Sprache 
Die Sprache für die Vertragsbedingungen, sämtliche Vertragsinfor-
mationen sowie die Kommunikation während der Vertragslaufzeit ist 
deutsch. 

Möglichkeiten des Zugangs zu einem außergerichtlichen  
Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
Fragen zum Versicherungsschutz und etwaige Beschwerden können 
gerichtet werden an: 

Manufaktur Augsburg GmbH 
Abteilung Beschwerdemanagement 
Proviantbachstr. 30 
86153 Augsburg 

Um dem Versicherungsnehmer den Zugang zu einer außergerichtli-
chen Einigung bei Beschwerden oder Meinungsverschiedenheiten 
zwischen ihm und dem Versicherer zu ermöglichen, kann eine 
Schlichtungsstelle eingeschaltet werden. 

Der Schlichtungssuchende kann sich wenden an den 
Versicherungsombudsmann e. V. 
Postfach 08 06 32 
10006 Berlin 

Die Möglichkeit des Versicherungsnehmers, den Rechtsweg zu be-
schreiten, bleibt davon unberührt. 

Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
Eine Beschwerde des Versicherungsnehmers kann auch direkt ge-
richtet werden an die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 

Allgemeine Hinweise/Schlusserklärung 
Änderung der Anschrift: Bitte informieren Sie uns unverzüglich in 
Textform, wenn sich Ihre Anschrift ändert. 
Besondere Vereinbarungen: Nebenabreden sind nur dann verbind-
lich, wenn sie der Versicherer durch Aufnahme in das 
Vertragsdokument bestätigt.  
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen kön-
nen, ist es notwendig, dass Sie alle Fragen wahrheitsgemäß und 
vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, 
denen Sie nur eine geringe Bedeutung beimessen. 
Personenbezogene Angaben (z. B. zur Unfallversicherung), die Sie 
nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, 
sind unverzüglich und unmittelbar gegenüber der 

Manufaktur Augsburg GmbH, Proviantbachstr. 30, 
86153 Augsburg 

in Textform nachzuholen.  
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, 
wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen oder ge-
macht haben. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung 
der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information ent-
nehmen. 

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle 
Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in 
Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzei-
gen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor 
Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen 
fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 
Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeige-
pflicht verletzt wird? 

Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Ver-
trag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder 
Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein 
Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätten. 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir 
den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalls, bleiben wir den-
noch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht 
oder nicht richtig angegebene Umstand weder für den Eintritt oder 
die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder 
den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Unsere Leis-
tungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig 
verletzt haben. 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil der Prämie zu, welcher der bis 
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertrags-
zeit entspricht. 

Kündigung 
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragli-
che Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt 

haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von ei-
nem Monat kündigen. 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

Vertragsänderung 
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die an-
deren Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben 
Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedin-
gungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die 
Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen 
erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung die Prämie um mehr als  
10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung 
fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mittei-
lung hinweisen. 

Ausübung unserer Rechte 
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats in Textform geltend 
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der 
Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer 
Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklä-
rung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere 
Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht ver-
strichen ist. 
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Ge-
fahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsände-
rung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies 
gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetre-
ten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht 
vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 

Stellvertretung durch eine andere Person 
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Per-
son vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, 
der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die 
Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertre-
ters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen.  
Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem 
Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last 
fällt. 

03 
MITTEILUNG NACH § 19 ABS. 5 VVG 
über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 
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Zu Änderungen von bestehenden Verträgen gilt 
Wird mit diesem Antrag ein bereits bestehender Vertrag erweitert 
oder geändert, so bezieht sich die Mitteilung über die Folgen der ge-
setzlichen Anzeigepflicht nur auf die erweiterten oder geänderten 
Vertragsteile. 
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Abschnitt A  

§ A 1 – Versicherte Gefahren und Schäden, generelle  
Ausschlüsse 
1. Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch 
a) Brand, Nutzwärme, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explo-
sion, Implosion, Fahrzeuganprall, Anprall oder Absturz von 
Luftfahrzeugen, Verpuffung, Überschallknall, 
b) Leitungswasser, 
c) Sturm, Hagel 
zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhanden-
kommen. 
2. Ausschluss Krieg, Kernenergie und Vulkanausbruch 
a) Ausschluss Krieg 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, 
Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand. 
b) Ausschluss Kernenergie 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung 
oder radioaktive Substanzen. 
c) Ausschluss Vulkanausbruch 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen nicht auf Schäden durch Vulkanausbruch. 

§ A 2 – Brand, Nutzwärme, Blitzschlag, Überspannung durch 
Blitz, Explosion, Implosion, Fahrzeuganprall, Anprall oder  
Absturz von Luftfahrzeugen, Verpuffung, Überschallknall 
1. Versicherte Gefahren und Schäden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch  
a) Brand, 
b) Nutzwärme, 
c) Blitzschlag, 
d) Überspannung durch Blitz, 
e) Explosion, Implosion, 
f) Fahrzeuganprall, 
g) Anprall oder Absturz von Luftfahrzeugen, ihrer Teile oder ihrer La-
dung 
h) Verpuffung, 
i) Überschallknall 
zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen. 
2. Brand 
Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd 
entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft 
auszubreiten vermag. 
3. Nutzwärme 
Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch entstehen, dass 
sie einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbeitung oder zu sons-
tigen Zwecken ausgesetzt werden, sind mitversichert 
(Nutzwärmeschäden); dies gilt auch für Sachen, in denen oder durch 
die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermittelt oder weitergeleitet 

wird. Die Entschädigung je Versicherungsfall ist auf 25.000 EUR be-
grenzt.  
4. Blitzschlag 
Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf versicher-
te Sachen. Die Entschädigung je Versicherungsfall ist auf 25.000 EUR 
begrenzt. 
5. Überspannung durch Blitz 
Die Entschädigung je Versicherungsfall ist auf 25.000 EUR begrenzt. 
6. Explosion, Implosion 
a) Explosion 
Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder 
Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. Eine Ex-
plosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, wenn 
seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, dass ein 
plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und außer-
halb des Behälters stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine 
Explosion durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zer-
reißen seiner Wandung nicht erforderlich. 
b) Implosion 
Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall eines 
Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge eines inneren Unter-
drucks. 
7. Fahrzeuganprall 
Als Fahrzeuganprall gilt jede unmittelbare Berührung eines Schie-
nen-, Wasser- oder Straßenfahrzeuges. Die Versicherung erstreckt 
sich nicht auf Schäden, die von Fahrzeugen verursacht werden, die 
vom Versicherungsnehmer, den Benutzern des versicherten Gebäu-
des oder deren Arbeitnehmern betrieben werden. Eine 
Entschädigung aus anderen Versicherungen geht dieser Deckung vor 
(Subsidiärdeckung). 
8. Anprall oder Absturz von Luftfahrzeugen 
Der Versicherer ersetzt auch Schäden durch den Anprall oder Ab-
sturz von Luftfahrzeugen, ihrer Teile oder ihrer Ladung. 
9. Verpuffung 
Verpuffung ist die selbstständige Flammenausbreitung, deren Ge-
schwindigkeit unterhalb der Schallgeschwindigkeit liegt und die in 
einem Explosivstoff oder in explosionsfähiger Atmosphäre entsteht. 
10. Überschallknall 
Schäden durch einen Überschallknall liegen vor, wenn diese durch 
ein Luftfahrzeug ausgelöst wurde, das die Schallgrenze durchflogen 
hat, und diese Druckwelle unmittelbar auf versicherte Sachen oder 
auf das versicherte Gebäude einwirkt. 
11. Nicht versicherte Schäden 
Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
a) Schäden durch Erdbeben; 
b) Sengschäden; 
c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Ver-
brennungsraum auftretenden Explosionen entstehen, sowie 
Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den 
in ihnen auftretenden Gasdruck entstehen; 
Die Ausschlüsse gemäß b) bis c) gelten nicht, soweit diese Schäden 
Folge eines versicherten Sachschadens gemäß Nr. 1 sind. 

 

04 
ALLGEMEINE VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN FÜR DIE WOHNGEBÄUDE-
VERSICHERUNG INKLUSIVE ERLÄUTERUNGEN (AGB 2017) 
Premium-Schutz 
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§ A 3 – Leitungswasser 
1. Bruchschäden innerhalb von Gebäuden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb von Gebäuden 
eintretende  
a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren 
aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen), 
bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Wärme-
pumpen- oder Solarheizungsanlagen, 
cc) von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen, 
sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boilern oder 
vergleichbaren Anlagen sind. 
b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten Installati-
onen: 
aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts,  
bb) Heizkörpern, Heizkesseln, Boilern oder vergleichbaren Teilen von 
Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen- 
oder Solarheizungsanlagen. 
c) Bruchschäden an Armaturen 
aa) Der Versicherer ersetzt auch Bruchschäden an Armaturen (z. B. 
Wasser- und Absperrhähnen, Ventilen, Wassermessern, Geruchsver-
schlüssen und dergleichen). Ausgeschlossen sind Bruchschäden an 
bereits defekten Armaturen. 
bb) Weiterhin ersetzt der Versicherer die Kosten für den Austausch 
der zuvor genannten Armaturen, die infolge eines Versicherungsfalls 
gemäß a) und b) im Bereich der Rohrbruchstelle notwendig sind. 
cc) Die Entschädigung gemäß aa) und bb) ist je Versicherungsfall auf 
500 EUR begrenzt. 
Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließ-
lich der Bodenplatte. Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach 
gelten als Rohre innerhalb des Gebäudes. 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installatio-
nen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht tragend) nicht 
versichert. 
2. Nässeschäden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser zerstört o-
der beschädigt werden oder abhandenkommen. 
Das Leitungswasser muss aus Rohren der Wasserversorgung (Zu- 
und Ableitungen) oder damit verbundenen Schläuchen, den mit die-
sem Rohrsystem verbundenen sonstigen Einrichtungen oder deren 
wasserführenden Teilen, aus Einrichtungen der Warmwasser- oder 
Dampfheizung, aus Klima-, Wärmepumpen oder Solarheizungsanla-
gen, aus Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen sowie aus 
Wasserbetten und Aquarien ausgetreten sein. 
3. Mitversichert ist der Wasserverlust anlässlich eines ersatzpflichti-
gen Schadenfalles. 
4. Nicht versicherte Schäden 
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
Schäden durch  
aa) Regenwasser aus Fallrohren, 
bb) Plansch- oder Reinigungswasser, 
cc) Schwamm, 
dd)  Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Über-
schwemmung oder Witterungsniederschläge oder einen durch diese 
Ursachen hervorgerufenen Rückstau, 

ee) Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch, 
ff) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser 
nach Nr. 2 die Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht hat, 
gg) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz ei-
nes Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung, 
hh) Öffnen der Sprinkler- oder Bedienen der Berieselungsdüsen we-
gen eines Brandes, durch Druckproben oder durch Umbauten oder 
Reparaturarbeiten an dem versicherten Gebäude oder an der 
Sprinkler- oder Berieselungsanlage, 
ii) Sturm, Hagel, 
jj) Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder sonstigen mobilen 
Behältnissen. 
b) Der Versicherungsschutz für Schäden durch Leitungswasser, 
Rohrbruch und Frost erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen nicht auf Schäden an versicherten Sachen, solange das 
versicherte Gebäude noch nicht bezugsfertig oder wegen Umbauar-
beiten für seinen Zweck nicht mehr benutzbar ist. 

§ A 4 – Sturm, Hagel 
1. Versicherte Gefahren und Schäden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen 
a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf 
versicherte Sachen; 
b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder 
andere Gegenstände auf versicherte Sachen wirft; 
c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten Sachen. 
2. Sturm 
Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Wind-
stärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindestens 63 km/ 
Stunde). 
Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so wird 
Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass 
a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrund-
stücks Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an 
ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat oder 
dass 
b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicher-
ten Gebäudes nur durch Sturm entstanden sein kann. 
3. Hagel 
Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern. 
4. Nicht versicherte Schäden 
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
Schäden durch  
aa) Sturmflut; 
bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht 
ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Außentüren oder andere 
Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen durch Sturm oder Ha-
gel entstanden sind und einen Gebäudeschaden darstellen; 
cc) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz von Luftfahr-
zeugen, ihrer Teile oder Ladung; 
dd) weitere Elementargefahren (Überschwemmung, Erdbeben, Erd-
fall, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch). 
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b) Nicht versichert sind Schäden an 
aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind, 
und an den in diesen Gebäuden befindlichen Sachen; 
bb) Laden- und Schaufensterscheiben. 

§ A 5 – Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versiche-
rungsort 
1. Beschreibung des Versicherungsumfangs 
Versichert sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Ge-
bäude. 
2. Zubehör, das der Instandhaltung eines versicherten Gebäudes 
oder dessen Nutzung zu Wohnzwecken dient, ist mitversichert, so-
weit es sich in dem Gebäude befindet. 
3. Auf dem im Versicherungsschein bezeichneten Grundstück (Versi-
cherungsgrundstück) sind Garagen und Carports versichert:  
4. Auf dem Hausdach befestigte Photovoltaikanlagen (Aufdachmon-
tage) und Sonnenkollektoren sind bis zu einer Entschädigungsgrenze 
von maximal 50.000 EUR versichert. 
5. Ausschlüsse 
Nicht versichert sind sonstige Grundstücksbestandteile auf dem Ver-
sicherungsgrundstück sowie in das Gebäude eingefügte Sachen, die 
ein Mieter auf seine Kosten beschafft oder übernommen hat und für 
die er die Gefahr trägt.  

§ A 6 – Wohnungs- und Teileigentum 
1. Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungseigentü-
mern der Versicherer wegen des Verhaltens einzelner 
Wohnungseigentümer ganz oder teilweise leistungsfrei, so kann er 
sich hierauf gegenüber den übrigen Wohnungseigentümern wegen 
deren Sondereigentums sowie deren Miteigentumsanteilen nicht be-
rufen. 
Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund 
vorliegt, hat dem Versicherer die darauf entfallenden Aufwendungen 
zu ersetzen. 
2. Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, dass der 
Versicherer sie auch insoweit entschädigt, als er gegenüber einzel-
nen Miteigentümern leistungsfrei ist, sofern diese zusätzliche 
Entschädigung zur Wiederherstellung des gemeinschaftlichen Eigen-
tums verwendet wird. 
Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund 
vorliegt, ist verpflichtet, dem Versicherer diese Mehraufwendungen 
zu erstatten. 
3. Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum gelten Nr. 1 und 
Nr. 2 entsprechend. 

§ A 7 – Versicherte Kosten 
1. Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalls angefallenen 
und nachgewiesenen  
a) Aufräum- und Abbruchkosten 
für das Aufräumen und den Abbruch versicherter Sachen sowie für 
das Wegräumen und den Abtransport von Schutt und sonstigen Re-
sten dieser Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ab-
lagern und Vernichten. 

b) Bewegungs- und Schutzkosten, 
die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung versicherter Sachen andere Sachen bewegt, ver-
ändert oder geschützt werden müssen. 
c) Dekontaminierungskosten, 
die dem Versicherungsnehmer aufgrund behördlicher Anordnungen 
entstehen, um Erdreich des Versicherungsortes zu untersuchen o-
der zu dekontaminieren oder auszutauschen. 
d) Hotelkosten 
für die Hotel- oder ähnliche, angemessene Unterbringung inkl. Früh-
stück ohne sonstige Nebenkosten (z. B. Telefon), wenn das durch 
den Versicherungsnehmer bewohnte Gebäude infolge eines Versi-
cherungsfalls unbewohnbar geworden ist und ihm auch die 
Beschränkung auf einen etwa bewohnbaren Teil nicht zumutbar ist. 
Die Hotelkosten werden längstens für die Dauer von 100 Tagen ge-
zahlt und beschränken sich auf maximal 100 EUR am Tag. 
e) Rückreisekosten 
für die Mehrkosten der Rückreise aus dem Urlaub, wenn der Versi-
cherungsnehmer oder eine mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 
lebende Person wegen eines Versicherungsfalls ab einer voraussicht-
lichen Schadenhöhe von mindestens 5.000 EUR vorzeitig eine 
Urlaubsreise abbricht und an den Schadenort reist. Die Entschädi-
gung ist je Versicherungsfall auf 3.000 EUR begrenzt. 
f) Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten 
für Maßnahmen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer zur 
Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten halten durf-
te. 
g) Verkehrssicherungsmaßnahmen 
für die Beseitigung von Gefahren innerhalb und/oder außerhalb des 
Versicherungsgrundstücks, zu denen der Versicherungsnehmer auf-
grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften verpflichtet ist. 
2. Versichert sind die angefallenen und nachgewiesenen Kosten, die 
a) für die Beseitigung von Schäden durch innere Unruhen entstehen. 
Innere Unruhen liegen vor, wenn zahlenmäßig nicht unerhebliche 
Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche Ruhe und Ordnung stö-
renden Weise in Bewegung geraten und Gewalt gegen Personen 
oder Sachen verüben. 
b) für die Beseitigung von Schäden durch Streik oder Aussperrung 
entstehen. 
Streik ist die planmäßig durchgeführte, auf ein bestimmtes Ziel ge-
richtete gemeinsame Arbeitseinstellung einer verhältnismäßig 
großen Zahl von Arbeitnehmern. 
Aussperrung ist die auf ein bestimmtes Ziel gerichtete, planmäßige 
Ausschließung einer verhältnismäßig großen Zahl von Arbeitneh-
mern. 
c) für die Beseitigung von Schäden an versicherten Gebäu-
den/Sachen entstehen, wenn diese durch unmittelbare Zerstörung 
oder Beschädigung (ausgenommen Graffiti) durch unbefugte Dritte 
verursacht werden. 
Beschädigungen und Zerstörungen, die vom Versicherungsnehmer 
verursacht wurden, sind nicht versichert. 
Eine Entschädigung aus anderen Versicherungen geht dieser De-
ckung vor (Subsidiärdeckung).  
3. In der Feuerversicherung sind versichert die Kosten für die Repa-
ratur von Undichtigkeiten an Gasleitungen. 
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4. In der Sturmversicherung sind die Kosten für das Entfernen, den 
Abtransport und die Entsorgung von Bäumen auf dem Versiche-
rungsgrundstück versichert, die durch Sturm umgestürzt sind. 
Bereits abgestorbene Bäume fallen nicht unter den Versicherungs-
schutz. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.500 EUR 
begrenzt. 
5. Die Entschädigung von Kosten gemäß Nr. 1 a), b), c), f) und g) ist 
jeweils auf 100.000 EUR je Versicherungsfall begrenzt. 

§ A 8 – Mehrkosten 
1. Beschreibung der versicherten Leistung 
a) Ersetzt werden die angefallenen und nachgewiesenen Mehrkosten 
(inkl. Restwerte), die infolge behördlicher Auflagen auf der Grundlage 
bereits vor Eintritt des Versicherungsfalls erlassener Gesetze und 
Verordnungen entstehen. Wenn die Wiederherstellung der versi-
cherten und vom Schaden betroffenen Sache aufgrund behördlicher 
Wiederherstellungsbeschränkungen nur an anderer Stelle erfolgen 
darf, werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie 
auch bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle entstanden wären. 
b) Ersetzt werden auch die angefallenen und nachgewiesenen Mehr-
kosten infolge von Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des 
Versicherungsfalls und der Wiederherstellung. Wenn der Versiche-
rungsnehmer die Wiederherstellung nicht unverzüglich veranlasst, 
werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch 
bei unverzüglicher Wiederherstellung entstanden wären. Mehrkos-
ten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen, 
Betriebsbeschränkungen oder Kapitalmangel werden nicht ersetzt. 
2. Definitionen 
Mehrkosten im Sinne dieser Vorschrift ergeben sich aus der Diffe-
renz des Aufwandes für die Wiederherstellung in gleicher Art und 
Güte und dem Aufwand zum Zeitpunkt der Wiederherstellung, der 
unter Berücksichtigung der Nr. 1 a) und b) entstehen wird. 
3. Ausschlüsse 
a) Nicht versichert sind Mehrkosten infolge von  
aa) außergewöhnlichen Ereignissen, 
bb) Betriebsbeschränkungen, 
cc) Kapitalmangel, 
dd) behördlichen Auflagen, die mit Fristsetzung vor Eintritt des Versi-
cherungsfalls erteilt wurden, 
dd) behördlichen Wiederherstellungsbeschränkungen, die es unter-
sagen, verwertbare Reste der versicherten, vom Schaden 
betroffenen Sachen zu verwerten. 
b) Wird vor Eintritt des Versicherungsfalls auf der Grundlage beste-
hender Gesetze und Verordnungen durch eine hierin ausgewiesene 
Frist der Bestandsschutz außer Kraft gesetzt bzw. die Nutzung des 
Gebäudes ganz oder teilweise untersagt, so sind die hierdurch ent-
stehenden Mehrkosten nicht vom Versicherungsschutz umfasst, 
auch wenn die zuständige Behörde noch keinen entsprechenden 
Verwaltungsakt erlassen hat. 
4. Die Entschädigung von Kosten gemäß Nr. 1 a) und b) ist jeweils auf 
50.000 EUR je Versicherungsfall begrenzt. 

§ A 9 – Mietausfall, Mietwert 
1. Mietausfall, Mietwert 
Der Versicherer ersetzt 
a) den Mietausfall einschließlich etwaiger fortlaufender Mietneben-
kosten, wenn Mieter von Wohn- oder Büroräumen infolge eines 
Versicherungsfalls berechtigt sind, die Zahlung der Miete ganz oder 
teilweise zu verweigern, 
b)  ortsüblichen Mietwert von Wohn- oder Büroräumen, die der Ver-
sicherungsnehmer selbst bewohnt und die infolge eines 
Versicherungsfalls unbenutzbar geworden sind, falls dem Versiche-
rungsnehmer die Beschränkung auf einen benutzbar gebliebenen 
Teil der Räumlichkeiten nicht zugemutet werden kann. 
2. Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in 
dem die Wohnung oder die Büroräume wieder benutzbar sind, 
höchstens jedoch für einen Zeitraum von 12 Monaten seit dem Ein-
tritt des Versicherungsfalls. Entschädigung wird nur geleistet, soweit 
der Versicherungsnehmer die Möglichkeit der Wiederbenutzung 
nicht schuldhaft verzögert. 

§ A 10 – Umfang und Anpassung des Versicherungsschutzes 
1. Umfang 
a) Versichert ist der ortsübliche Neubauwert des Gebäudes entspre-
chend seiner Größe und Ausstattung zum Zeitpunkt des 
Versicherungsfalls. Hierzu gehören auch Architektengebühren sowie 
sonstige Konstruktions- oder Planungskosten.  
Vertragsgrundlage ist die Wohnfläche laut dem Kaufvertrag, den 
Bauunterlagen oder der Wohnflächenverordnung, wenn diese Anga-
be dem aktuellen Bauzustand entspricht, sowie die sonstigen 
vereinbarten Merkmale. 
b) Der Versicherer passt diesen Versicherungsschutz gemäß Nr. 3 an 
die Baukostenentwicklung an. Entsprechend verändert sich die Prä-
mie durch Erhöhung oder Verminderung des Anpassungsfaktors 
c) Verändert sich durch bauliche Maßnahmen ein der Prämienbe-
rechnung zugrunde liegender Umstand (Wohnfläche und/oder 
sonstige vereinbarte Merkmale) innerhalb des Versicherungsjahres 
werterhöhend, so besteht bis zum Ende des laufenden Versiche-
rungsjahres auch insoweit Versicherungsschutz 
(Vorsorgeversicherung). Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
dem Versicherer diese Veränderung spätestens zu diesem Zeitpunkt 
anzuzeigen. 
2. Falls das Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd 
entwertet ist, wird ohne besondere Vereinbarung aus der Versiche-
rung zum ortsüblichen Neubauwert eine Versicherung zum 
gemeinen Wert. Eine dauernde Entwertung liegt insbesondere vor, 
wenn das Gebäude für seinen Zweck nicht mehr zu verwenden ist. 
Ist der gemeine Wert Grundlage des Versicherungsschutzes, sind 
versicherte Kosten gemäß § A 7 und § A 8 Nr. 1 nicht versichert. 
3. Der Anpassungsfaktor erhöht oder vermindert sich jeweils zum  
1. Januar eines jeden Jahres entsprechend dem Prozentsatz, um den 
sich der jeweils für den Monat Mai des Vorjahres vom Statistischen 
Bundesamt veröffentlichte Baupreisindex für Wohngebäude und der 
für den Monat April des Vorjahres veröffentlichte Tariflohnindex für 
das Baugewerbe geändert haben. Die Änderung des Baupreisinde-
xes für Wohngebäude wird zu 80 Prozent und die des 



 

Manufaktur Augsburg GmbH www.manaug.de | Stand: April 2018 SEITE 10 

Tariflohnindexes für das Baugewerbe zu 20 Prozent berücksichtigt; 
bei dieser Berechnung wird jeweils auf zwei Stellen hinter dem 
Komma gerundet. Der Anpassungsfaktor wird ebenfalls auf zwei Stel-
len hinter dem Komma gerundet. Die Prämie verändert sich 
entsprechend mit Beginn des Versicherungsjahres. 
Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die Erhö-
hung des Anpassungsfaktors kann der Versicherungsnehmer zum 
Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Änderung den Vertrag kündigen. 
Die Kündigung ist in Textform zu erklären. 
4. Die Prämie der Gebäudeversicherung passt sich während der Ver-
tragslaufzeit an das Baujahr (Gebäudealter) an. 
Anstelle des Baujahres kann 
a) für die Gefahr Feuer das Jahr der vollständigen Erneuerung der 
Elektroinstallationen, 
b) für die Gefahr Leitungswasser das Jahr der vollständigen Erneue-
rung der wasserführenden Installationen, 
c) für die Gefahr Sturm/Hagel das Jahr der Dachneueindeckung tre-
ten. 
Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die Erhö-
hung kann der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt des In-Kraft-
Tretens der Änderung den Vertrag kündigen. Die Kündigung ist in 
Textform zu erklären. Ein Widerspruchsrecht ist nicht gegeben. 
5. Die Prämie wird unter Berücksichtigung der Schadenaufwendun-
gen, der Kosten (insbesondere der Provisionen, der Sach- und 
Personalkosten und des Aufwands für die Rückversicherung), des 
Gewinnansatzes und der Feuerschutzsteuer kalkuliert. 
a) Der Versicherer ist berechtigt und verpflichtet, die Prämie für be-
stehende Versicherungsverträge zu überprüfen und - wenn die 
Entwicklung der Schadenaufwendungen, der Feuerschutzsteuer und 
der den Verträgen zurechenbaren Kosten es erforderlich macht – an 
diese Entwicklung anzupassen. 
Die durch gesetzlich vorgeschriebene Veränderung des betriebsnot-
wendigen Sicherheitskapitals entstehenden Kapitalkosten dürfen mit 
einberechnet werden. Veränderungen des Gewinnansatzes und der 
Provisionssätze bleiben bei der Anpassung außer Betracht.  
Zur Ermittlung des Anpassungsbedarfs wird die Prämie mindestens 
alle 5 Jahre – gerechnet ab 01.07.2015 – neu kalkuliert. 
Die Neukalkulation berücksichtigt auf der Basis der bisherigen Scha-
denentwicklung insbesondere die voraussichtliche künftige Entwick-
lung des Schadenbedarfs. Unternehmensübergreifende Daten dür-
fen für den Fall herangezogen werden, dass eine ausreichende 
Grundlage unternehmenseigener Daten nicht zur Verfügung steht. 
Für Teile des Gesamtbestandes, die nach objektiven risikobezogenen 
Kriterien abgrenzbar sind (wie z. B. die Nutzungsart der Gebäude, ih-
re Bauart oder ihre geographische Lage) kann zur Ermittlung des 
Anpassungsbedarfs mittels mathematisch-statistischer und geogra-
phischer Verfahren eine Zusammenfassung erfolgen und für diese 
gesondert kalkuliert werden. 
b) Die sich aus der Neukalkulation ergebende Erhöhungsprämie darf 
5 Prozent der bisherigen Prämie nicht übersteigen. 
Darüber hinaus darf die neue Prämie nicht höher sein, als die Prämie 
für den gleichen Versicherungsschutz im Neugeschäft. 
c) Die Neukalkulation und die ihr zugrunde liegenden Statistiken sind 
einem unabhängigen Treuhänder zur Prüfung vorzulegen. 

Sofern dieser die Angemessenheit der Neukalkulation bestätigt, ist 
der Versicherer berechtigt und im Fall einer sich aus der Neukalkula-
tion ergebenden Prämienreduzierung verpflichtet, die Prämie für die 
bestehenden Verträge mit Wirkung ab Beginn des nächsten Versi-
cherungsjahres entsprechend anzupassen. 
d) Erhöhungen der Prämie werden dem Versicherungsnehmer vom 
Versicherer spätestens 1 Monat vor Beginn des nächsten Versiche-
rungsjahres mitgeteilt. 
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag innerhalb 
von 1 Monat nach Eingang der Mitteilung mit Wirkung auf den Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Erhöhung in Textform kündigen. 
Über das Kündigungsrecht und die bei der Kündigung zu beachten-
den Voraussetzungen ist der Versicherungsnehmer in der Mitteilung 
über die Erhöhung zu informieren. 
Senkungen der Prämie gelten ohne besondere Mitteilung ab Beginn 
des nächsten Versicherungsjahres, das auf den Abschluss der Über-
prüfung durch den Treuhänder folgt. 
6. In der Prämie ist die vom Versicherer abzuführende Feuerschutz-
steuer enthalten. Sofern der Gesetzgeber diese verändert, erhöht 
oder vermindert sich die Prämie mit der auf die Gesetzesänderung 
folgenden Prämienfälligkeit. 

§ A 11 – Unterversicherung 
1. Weichen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls die gemachten An-
gaben zur Wohnfläche oder zu sonstigen vereinbarten Merkmalen 
von den tatsächlichen Gegebenheiten ab und ist die ermittelte Prä-
mie daher zu niedrig bemessen, liegt eine Unterversicherung vor. Die 
Entschädigung wird in diesem Fall in dem Verhältnis gekürzt, wie sich 
die zuletzt berechnete Prämie zu der tatsächlich zum Zeitpunkt des 
Versicherungsfalls zu zahlenden Prämie verhält. 
Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der vereinbarten 
Prämie, dividiert durch die tatsächlich zu zahlende Prämie. 
Die Vorsorgeversicherung nach § A 10 Nr. 1 c) bleibt hiervon unbe-
rührt. 
2. Nr. 1 gilt entsprechend für die Berechnung der Entschädigung 
versicherter Kosten und des versicherten Mietausfalles. 
3. Sind die Angaben zu der Wohnfläche und sonstigen Merkmalen 
gemäß § A 10 Nr. 1 a) korrekt, so nimmt der Versicherer keinen Ab-
zug wegen Unterversicherung vor. 

§ A 12 – Entschädigungsberechnung 
1. Ersetzt werden 
a) bei zerstörten Gebäuden sowie bei zerstörten oder abhandenge-
kommenen sonstigen Sachen der Neuwert unmittelbar vor Eintritt 
des Versicherungsfalls; in den Fällen des § A 10 Nr. 2 der gemeine 
Wert; 
b) bei beschädigten Sachen die angefallenen und nachgewiesenen 
Reparaturkosten zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls zuzüg-
lich einer Wertminderung, die durch Reparatur nicht auszugleichen 
ist, höchstens jedoch der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt 
des Versicherungsfalls; die Reparaturkosten werden gekürzt, soweit 
durch die Reparatur der Versicherungswert der Sache gegenüber 
dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungs-
falls erhöht wird. Restwerte werden angerechnet. 
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2. Ersetzt werden auch die angefallenen und nachgewiesenen Mehr-
kosten gemäß § A 8 Nr. 1. 
3. Der Versicherungsnehmer erwirbt den Anspruch auf Zahlung des 
Teils der Entschädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt, nur, 
soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalls sichergestellt hat, dass er die Entschädigung 
verwenden wird, um versicherte Sachen in gleicher Art und Zweck-
bestimmung an der bisherigen Stelle wiederherzustellen oder 
wiederzubeschaffen. Ist dies an der bisherigen Stelle rechtlich nicht 
möglich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es, wenn 
das Gebäude an anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland wiederhergestellt wird. Der Zeitwert errechnet sich aus 
dem Neuwert abzüglich der Wertminderung, die sich aus Alter und 
Abnutzung ergibt. 

§ A 13 – Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
1. Fälligkeit der Entschädigung 
a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versi-
cherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen 
sind. 
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des 
Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach 
Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 
b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädi-
gung wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber dem 
Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat 
2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils 
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer 
nach 1 b) geleisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die Sache in-
folge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb 
einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft 
worden ist. 
3. Verzinsung 
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund 
eine weitergehende Zinspflicht besteht: 
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats 
nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des Scha-
dens zu verzinsen. 
b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädi-
gung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der 
Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung versicherter Sachen gegenüber dem Versicherer 
nachgewiesen hat. 
c)  Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszinssatz 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB), mindestens jedoch bei 
4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr. 
d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 
4. Hemmung 
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) und b) ist der Zeit-
raum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des 
Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht 
gezahlt werden kann. 
5. Aufschiebung der Zahlung 

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers 
bestehen; 
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Ver-
sicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses 
Versicherungsfalls noch läuft; 
c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Best-
immungen über die Sicherung von Realgläubigern nicht erfolgte. 

§ A 14 – Sachverständigenverfahren 
1. Feststellung der Schadenhöhe 
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalls 
verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigen-
verfahren festgestellt wird. 
Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Ver-
sicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 
2. Weitere Feststellungen 
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weite-
re Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden. 
3. Verfahren vor Feststellung 
Für das Sachverständigenverfahren gilt: 
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. 
Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die andere 
unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in Textform 
auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der 
zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zu-
gang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei 
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen las-
sen. In der Aufforderung durch den Versicherer ist der 
Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen. 
b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benen-
nen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in 
dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die bei 
Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen 
in einem ähnlichen Verhältnis steht. 
c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer 
Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Re-
gelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines 
Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachver-
ständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch 
das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 
4. Feststellung 
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 
a) ein Verzeichnis der abhandengekommenen, zerstörten und be-
schädigten versicherten Sachen sowie deren nach dem 
Versicherungsvertrag infrage kommenden Versicherungswerte zum 
Zeitpunkt des Versicherungsfalls; 
b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten; 
c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen; 
d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten und den 
versicherten Mietausfall bzw. Mietwert; 
e) den Wert der nicht vom Schaden betroffenen versicherten Sachen, 
wenn kein Unterversicherungsverzicht gegeben ist. 
5. Verfahren nach Feststellung 
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Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Partei-
en gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen 
voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem 
Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte 
innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen gezo-
genen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien 
gleichzeitig. 
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind 
für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, 
dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. 
Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versi-
cherer die Entschädigung. 
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gericht-
liche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die 
Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern. 
6. Kosten 
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kos-
ten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide 
Parteien je zur Hälfte. 
7. Obliegenheiten 
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten 
des Versicherungsnehmers nicht berührt. 

§ A 15 – Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten 
des Versicherungsnehmers vor und nach dem Versicherungs-
fall, Sicherheitsvorschriften 
1. Sicherheitsvorschriften 
Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten hat der Versi-
cherungsnehmer 
a) die versicherten Sachen, insbesondere wasserführende Anlagen 
und Einrichtungen, Dächer und außen angebrachte Sachen stets in 
ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten und Mängel oder Schäden 
unverzüglich beseitigen zu lassen, 
b) nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile zu jeder Jahreszeit ge-
nügend häufig zu kontrollieren und dort alle wasserführenden 
Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert 
zu halten, 
c) in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile zu behei-
zen und dies genügend häufig zu kontrollieren oder dort alle 
wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu ent-
leeren und entleert zu halten. 
2. Folgen der Obliegenheitsverletzung 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 genannten Ob-
liegenheiten, ist der Versicherer unter den in § B 8 (Obliegenheiten 
des Versicherungsnehmers) beschriebenen Voraussetzungen zur 
Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 

§ A 16 – Besondere gefahrerhöhende Umstände 
Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung (siehe § B 9) kann insbeson-
dere dann vorliegen, wenn  
a) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist, 
b) ein Gebäude oder der überwiegende Teil eines Gebäudes nicht 
genutzt wird, 

c) an einem Gebäude Baumaßnahmen durchgeführt werden, in de-
ren Verlauf das Dach ganz oder teilweise entfernt wird oder die das 
Gebäude überwiegend unbenutzbar machen, 
d) in dem versicherten Gebäude ein Gewerbebetrieb aufgenommen 
oder verändert wird,  
e) das Gebäude nach Vertragsschluss unter Denkmalschutz gestellt 
wird. 

§ A 17 – Veräußerung der versicherten Sachen 
1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang 
a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, 
so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (bei Immobilien das 
Datum des Grundbucheintrages) an dessen Stelle der Erwerber in 
die während der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsver-
hältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungs-
nehmers ein. 
b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf 
die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungspe-
riode entfällt, als Gesamtschuldner. 
c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich 
gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt. 
2. Kündigungsrechte 
a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungs-
verhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. 
Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Mo-
nats ab der Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung 
ausgeübt wird. 
b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofor-
tiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Versicherungsperiode in 
Textform zu kündigen. 
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats 
nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom  
Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der 
Kenntnis, ausgeübt wird. 
c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein 
für die Zahlung der Prämie. 
3. Anzeigepflichten 
a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Er-
werber unverzüglich in Textform anzuzeigen. 
b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leis-
tung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat 
nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte zugehen müs-
sen, und der Versicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer 
bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 
c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 
wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem 
ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des Ein-
trittes des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des 
Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat. 

§ A 18 – Feuer-Rohbau 
Sofern vereinbart, sind die im Versicherungsschein bezeichneten 
Gebäude und die zu ihrer Errichtung notwendigen, auf dem Bau-
grundstück im Eigentum des Versicherungsnehmers befindlichen 
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Baustoffe während der Zeit des Rohbaus bis zur bezugsfertigen Her-
stellung, längstens je-doch bis zu 12 Monaten, gegen Schäden durch 
Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung versichert. Die Roh-
bauversicherung gegen Feuerschäden ist prämienfrei, wenn 
unmittelbar nach Fertigstellung des Gebäudes der Vertrag in einen 
Anschlussvertrag umgewandelt wird.  

Abschnitt B 

§ B 1 – Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines 
Vertreters 
1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrum-
ständen 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklä-
rung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände 
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und 
die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem ver-
einbarten Inhalt zu schließen. 
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, 
als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der 
Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 
2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
a) Vertragsänderung 
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich 
verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen ge-
schlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des 
Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versi-
cherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden die 
anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil. 
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als  
10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den 
nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 
Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mittei-
lung der Vertragsänderung hat der Versicherer den 
Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen. 
b) Rücktritt und Leistungsfreiheit 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Num-
mer 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, 
der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig verletzt. 
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rück-
trittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder an-
deren Bedingungen abgeschlossen hätte. 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, so 
ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungs-
nehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf 
einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 

Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Ver-
sicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 
c) Kündigung 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 
leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag un-
ter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei denn, 
der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umständen zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen. 
d) Ausschluss von Rechten des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a)), zum Rücktritt 
(b)) und zur Kündigung (c)) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der 
Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die un-
richtige Anzeige kannte. 
e) Anfechtung 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 
anzufechten, bleibt unberührt. 
3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a)), zum Rücktritt (2 b)) oder zur 
Kündigung (2 c)) muss der Versicherer innerhalb eines Monats in 
Textform geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf die 
er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich wei-
tere Umstände innerhalb eines Monats nach deren 
Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeit-
punkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht 
und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend 
gemachte Recht begründen. 
4. Rechtsfolgenhinweis 
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a)), zum Rücktritt (2 b)) und zur 
Kündigung (2 c)) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die 
Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 
 
5. Vertreter des Versicherungsnehmers 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 sowohl die 
Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die 
Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versiche-
rungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, 
wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
6. Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2a)), zum Rück-
tritt (2b)) und zur Kündigung (2c)) erlöschen mit Ablauf von fünf 
Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die 
vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf 
zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die 
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat. 
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§ B 2 – Beginn der Haftung, Versicherungsperiode, Fälligkeit, 
Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder 
Einmalprämie 
1. Beginn der Haftung  
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. 
3 und 4 zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 
2. Versicherungsperiode 
Die Prämie ist entsprechend der Versicherungsperiode zu entrich-
ten, alternativ kann jedoch ein anderer Zahlungsrhythmus vereinbart 
werden.  
3. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie 
Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen 
eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des verein-
barten und im Versicherungsschein angegebenen 
Versicherungsbeginns zu zahlen. 
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Ver-
tragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie unverzüglich nach 
Vertragsschluss zu zahlen. 
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 
1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz 
erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. 
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsneh-
mers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die erste oder 
einmalige Prämie frühestens einen Monat nach Zugang des Versi-
cherungsscheins zu zahlen. 
Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste Rate als 
erste Prämie. 
4. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug 
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 3 maß-
gebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom 
Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist. 
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
5. Leistungsfreiheit des Versicherers 
Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie 
nicht zu dem nach Nr. 3 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so 
ist der Versicherer für einen vor Zahlung der Prämie eingetretenen 
Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder 
durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat. 
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

§ B 3 – Dauer und Ende des Vertrages 
1. Dauer 
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
raum abgeschlossen. 
2. Stillschweigende Verlängerung 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragspartei-
en spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen 
Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 
3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren 
zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer 
gekündigt werden. 
Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen. 
4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Ver-
trag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen 
Zeitpunkt. 
5. Nachweis bei angemeldetem Grundpfandrecht durch Realgläubi-
ger 
Hat ein Realgläubiger sein Grundpfandrecht angemeldet, ist eine 
Kündigung des Versicherungsverhältnisses durch den Versiche-
rungsnehmer im Hinblick auf die Gefahrengruppe Brand, Blitzschlag, 
Explosion, Implosion, Absturz oder Anprall eines Luftfahrzeuges nur 
wirksam, wenn der Versicherungsnehmer mindestens einen Monat 
vor Ablauf des Versicherungsvertrags nachgewiesen hat, dass zu 
dem Zeitpunkt, zu dem die Kündigung spätestens zulässig war, das 
Grundstück nicht mit dem Grundpfandrecht belastet war oder dass 
der Realgläubiger der Kündigung zugestimmt hat. Diese gilt nicht für 
eine Kündigung nach Veräußerung oder im Versicherungsfall. 
6. Wegfall des versicherten Interesses 
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 
vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt. 

§ B 4 – Folgeprämie 
1. Fälligkeit 
a) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweili-
gen Versicherungsperiode fällig. 
b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versi-
cherungsschein oder in der Prämienrechnung angegebenen 
Zeitraums bewirkt ist. 
2. Schadensersatz bei Verzug 
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in 
Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Ver-
zug entstandenen Schadens zu verlangen. 
3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung 
a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht recht-
zeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf dessen Kosten in Textform 
zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei 
Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mah-
nung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag 
die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzel-
nen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit 
und Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung 
hinweist. 
b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein 
Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt 
des Versicherungsfalls mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen 
oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung 
zur Leistung frei. 
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c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten 
Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit 
sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit 
der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. 
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so ver-
bunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der 
Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Ver-
zug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung 
ausdrücklich hinzuweisen. 
4. Zahlung der Prämie nach Kündigung 
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer in-
nerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der 
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats 
nach Fristablauf die Zahlung leistet. Die Regelung über die Leistungs-
freiheit des Versicherers (Nr. 3b)) bleibt unberührt. 

§ B 5 – Rechtzeitigkeit der Zahlung im Lastschriftverfahren 
Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto vereinbart, gilt die 
Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezo-
gen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten 
Einziehung nicht widerspricht. 
Konnte die fällige Prämie ohne Verschulden des Versicherungsneh-
mers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch 
dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform 
abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. 
Kann die fällige Prämie nicht eingezogen werden, weil der Versiche-
rungsnehmer das SEPA-Lastschriftmandat widerrufen hat, oder hat 
der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass 
die Prämie nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer be-
rechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu 
verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung der Prä-
mie erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform 
aufgefordert worden ist. 

§ B 6 – Ratenzahlung 
Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu 
den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet. 
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden 
sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz o-
der teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig 
wird. 

§ B 7 – Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
1. Allgemeiner Grundsatz 
a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ab-
lauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese Versi-
cherungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum 
entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat. 
b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte beanspru-
chen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt 
beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des In-
teresses Kenntnis erlangt hat. 

2. Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung 
und fehlendem versicherten Interesse 
a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklä-
rung innerhalb von 14 Tagen zu widerrufen, hat der Versicherer nur 
den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der 
Prämien zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der 
Belehrung über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Wi-
derrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versiche-
rungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor En-
de der Widerrufsfrist beginnt. 
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zu-
sätzlich die für das erste Versicherungsjahr gezahlte Prämie zu 
erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen 
aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat. 
b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers 
beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach de-
nen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt hat, 
nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum 
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu. 
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers 
beendet, weil die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig 
gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene Ge-
schäftsgebühr zu. 
c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versiche-
rers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versicherer 
die Prämie bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu. 
d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie ver-
pflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der 
Versicherung nicht besteht oder wenn das Interesse bei einer Versi-
cherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes 
künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer 
kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in 
der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-
gens-vorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer 
steht in diesem Fall die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er 
von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

§ B 8 – Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls 
a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalls zu erfüllen hat, sind: 
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich 
vereinbarten Sicherheitsvorschriften (siehe § A 15 Nr. 1) 
bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegen-
heiten (siehe § A 15 Nr. 1) 
b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig 
eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalls gegen-
über dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer 
innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis er-
langt hat, den Vertrag fristlos kündigen. 
Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vor-
sätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat. 



 

Manufaktur Augsburg GmbH www.manaug.de | Stand: April 2018 SEITE 16 

2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls 
a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls 
aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha-
dens zu sorgen; 
bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm 
Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch mündlich oder telefo-
nisch – anzuzeigen; 
cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung 
– ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn die Um-
stände dies gestatten; 
dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-
minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere 
an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche 
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Er-
messen zu handeln; 
ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum un-
verzüglich der Polizei anzuzeigen; 
ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der 
abhandengekommenen Sachen einzureichen; 
gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Scha-
denstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer 
freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind 
das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fo-
tos) und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch 
den Versicherer aufzubewahren; 
hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf 
Verlangen in Textform – zu erteilen, die zur Feststellung des Versi-
cherungsfalls oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versiche-
rers erforderlich ist, sowie jede Untersuchung über Ursache und 
Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht 
zu gestatten 
ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Be-
schaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann. 
b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers ei-
nem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nummer 2 
a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und 
rechtlichen Umständen möglich ist. 
3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 
oder 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kür-
zen. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen. 
b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der 
Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für 
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versiche-
rers ursächlich ist. 
c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist 
der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, 

wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

§ B 9 – Gefahrerhöhung 
1. Begriff der Gefahrerhöhung 
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragser-
klärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Um-
stände so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls 
oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte In-
anspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird. 
b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vor-
liegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem 
der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat. Siehe hierzu auch § 
A 16 (Besondere gefahrerhöhende Umstände). 
c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr 
nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als mitversi-
chert gelten soll. 
2. Pflichten des Versicherungsnehmers 
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungs-
nehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine 
Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen 
Dritten gestatten. 
b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vor-
herige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung 
vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer 
unverzüglich anzeigen. 
c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung 
unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungsneh-
mer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr 
Kenntnis erlangt hat. 
3. Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer 
a) Kündigungsrecht des Versicherers 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2 a), 
kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Ver-
sicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versi-
cherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 
b) und c) bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat kündigen. 
b) Vertragsänderung 
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Ge-
fahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende er-
höhte Prämie verlangen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr 
ausschließen. 
Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 
10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der erhöh-
ten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzu-
weisen. 
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4. Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung 
nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab 
Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt wer-
den oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der 
Gefahrerhöhung bestanden hat. 
5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so 
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu 
kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat 
der Versicherungsnehmer zu beweisen. 
b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versiche-
rer für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach dem 
Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zuge-
gangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer 
seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungs-
nehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 
entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 
wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die 
Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war. 
c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 
aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrer-
höhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalls oder 
den Umfang der Leistungspflicht war oder 
bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalls die Frist für 
die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine 
Kündigung nicht erfolgt war oder 
cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der 
Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende 
erhöhte Prämie verlangt. 

§ B 10 – Überversicherung 
1. Übersteigt die versicherte Wohnfläche die tatsächliche Wohnflä-
che erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versiche-
rungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung 
die Wohnfläche mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang 
des Herabsetzungsverlangens ist für die Höhe der Prämie der Betrag 
maßgebend, den der Versicherer berechnet haben würde, wenn der 
Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden 
wäre. 
2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht 
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht die Prämie 
bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begrün-
denden Umständen Kenntnis erlangt. 

§ B 11 – Mehrere Versicherer 
1. Anzeigepflicht 
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr 
versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung 

unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind andere Versicherer 
und die Versicherungssummen anzugeben. 
2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr.1) 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in § B 1 
Nr. 2 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt o-
der auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht 
ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalls Kenntnis 
von der anderen Versicherung erlangt hat. 
3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr 
versichert und übersteigt die Summe der Entschädigungen, die von 
jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zah-
len wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 
b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflich-
tet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung 
ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann 
aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen 
Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei 
demselben Versicherer bestehen. 
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen 
Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so 
ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der 
Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht 
höher ist, als wenn der Gesamtbetrag, aus denen die Prämien er-
rechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden 
wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich 
der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine 
höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag in 
diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 
c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der 
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögens-
vorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene 
Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem 
er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis er-
langt. 
4. Beseitigung der Mehrfachversicherung 
Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfach-
versicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der 
Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der spä-
ter geschlossene Vertrag aufgehoben wird. 
Die Aufhebung des Vertrages wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu 
dem die Erklärung dem Versicherer zugeht. 

§ B 12 – Versicherung für fremde Rechnung 
1. Rechte aus dem Vertrag 
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eige-
nen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. 
Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versi-
cherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, 
wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt. 
2. Zahlung der Entschädigung 
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Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versi-
cherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte 
seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung 
der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers 
verlangen. 
3. Kenntnis und Verhalten 
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers 
von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für frem-
de Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten 
zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versiche-
rungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der 
Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die 
Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versi-
cherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist. 
b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der 
Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine 
rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht mög-
lich oder nicht zumutbar war. 
c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn 
der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicher-
ten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat. 

§ B 13 – Aufwendungsersatz 
1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens 
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalls den Umständen 
nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten hal-
ten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht. 
b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmit-
telbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen 
Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der Versicherer Auf-
wendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer 
nachträglichen objektiven Betrachtung der Umstände verhältnismä-
ßig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Weisung des 
Versicherers erfolgten. 
c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er 
auch den Aufwendungsersatz nach a) und b) entsprechend kürzen, 
dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versi-
cherers entstanden sind. 
d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung 
betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme je verein-
barter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf 
Weisung des Versicherers entstanden sind. 
e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) erforder-
lichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers 
vorzuschießen. 
f) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr 
oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfelei-
stung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen Inte-
resse erbracht werden. 
2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 
a) Der Versicherer ersetzt die Kosten für die Ermittlung und Feststel-
lung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Um-
ständen nach geboten waren. 

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Bei-
stand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuzie-
hung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert 
wurde. 
b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er 
auch den Kostenersatz nach a) entsprechend kürzen. 

§ B 14 – Übergang von Ersatzansprüchen 
1. Übergang von Ersatzansprüchen 
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen 
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit 
der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum 
Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Rich-
tet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine 
Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemein-
schaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei 
denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 
2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur 
Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der 
geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und nach Über-
gang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen 
Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwir-
ken. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist 
der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge 
dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt 
der Versicherungsnehmer. 

§ B 15 – Kündigung nach dem Versicherungsfall 
1. Kündigungsrecht 
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kann jede der Vertrags-
parteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in 
Textform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätes-
tens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der 
Entschädigung zugegangen sein.  
2. Kündigung durch Versicherungsnehmer 
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung einen Mo-
nat nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung 
sofort oder zu einem anderen Zeitpunkt, spätestens jedoch zum 
Schluss des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird. 
3. Kündigung durch Versicherer 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zu-
gang beim Versicherungsnehmer wirksam. 
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§ B 16 – Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versiche-
rungsfalls 
a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich 
herbei, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei. 
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil 
wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers fest-
gestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als be-
wiesen. 
b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig her-
bei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. In Erweiterung dazu verzichtet der 
Versicherer bis zum Entschädigungsbetrag von 15.000,- EUR auf den 
Einwand der grob fahrlässigen Herbeiführung des Versicherungsfalls 
durch den Versicherungsnehmer oder seines Repräsentanten auf 
eine Leistungskürzung (ausgenommen Sicherheitsvorschriften). Den 
15.000,- EUR übersteigenden Entschädigungsbetrag kann der Versi-
cherer in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden 
Verhältnis kürzen. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat 
der Versicherungsnehmer zu beweisen. 
2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalls 
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Ver-
sicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für 
den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, 
täuscht oder zu täuschen versucht. 
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges 
Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder 
Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des 
Satzes 1 als bewiesen. 

§ B 17 – Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriften-
änderungen 
1. Form 
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem 
Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versiche-
rer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das 
Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber 
dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben. 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versi-
cherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen 
Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die 
gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und An-
zeigen bleiben unberührt. 
2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die 
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absen-
dung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer 
bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer 
nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage 
nach der Absendung des Briefes als zugegangen. 
3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung 

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift 
seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung 
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 ent-
sprechend Anwendung. 

§ B 18 – Vollmacht des Versicherungsvertreters 
1. Erklärungen des Versicherungsnehmers 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versiche-
rungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen, 
betreffend 
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages, 
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen 
Beendigung, 
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages 
und während des Versicherungsverhältnisses. 
2. Erklärungen des Versicherers 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer 
ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Ver-
sicherungsnehmer zu übermitteln. 
3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der 
Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder 
dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzuneh-
men. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der 
Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Be-
schränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder infolge 
grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 

§ B 19 – Repräsentanten 
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten 
seiner Repräsentanten zurechnen lassen. 

§ B 20 – Verjährung 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jah-
ren. 
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der An-
spruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begrün-
denden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt 
oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwi-
schen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Ent-
scheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit. 

§ B 21 – Gerichtsstand 
1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung 
auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in 
Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
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Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 
handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei 
dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zu-
ständigen Gericht geltend machen. 
2. Klagen gegen Versicherungsnehmer 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das 
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer 
zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines 
solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 
handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei dem für den 
Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Ge-
richt geltend machen. 

§ B 22 – Anzuwendendes Recht 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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Die in den einzelnen Positionen genannten Beträge gelten je Versi-
cherungsfall auf Erstes Risiko versichert. 

Am Gebäude angebrachte Sachen 
In Ergänzung zu § A 5 Nr. 2 ist Zubehör, das außen am Gebäude an-
gebracht ist und der Instandhaltung eines versicherten Gebäudes 
oder dessen Nutzung zu Wohnzwecken dient, bei Sturmschäden 
mitversichert. 

Versicherungsschutz bei grob fahrlässiger Herbeiführung des 
Versicherungsfalls 
In Erweiterung von § B 16 Nr. 1 b) VHB 2017 verzichtet der Versiche-
rer  
bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalls durch 
den Versicherungsnehmer oder seines Repräsentanten auf den Ein-
wand der groben Fahrlässigkeit (ausgenommen 
Sicherungsvorschriften).  

Versicherte Kosten 
Abweichend von den Angaben in § A 7 Nr. 5 VGB 2017 sind Kosten 
gemäß § A 7 Nr. 1 a), b), c), f) und g) VGB 2017  mitversichert. 

Externe Lagerkosten 
Werden versicherte Sachen infolge eines eingetretenen Versiche-
rungsfalles vom Versicherungsgrundstück entfernt und für die Dauer 
der Wiederherstellung des versicherten Gebäudes extern gelagert, 
so sind ergänzend zu den Angaben in § A 7 Nr. 1 VGB 2017 die La-
gerkosten bis zu einer Dauer von 12 Monaten versichert. 

Mehrkosten 
Abweichend von den Angaben in § A 8 Nr. 4 VGB 2017 sind Kosten 
gemäß § A 8 Nr. 1 a) und b) VGB 2017 mitversichert. 

Mietausfall 
Entgegen § A 9 Nr. 2 VGB 2017 wird der Mietausfall oder Mietwert 
bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Räume wieder benutzbar 
sind, höchstens jedoch für 24 Monate. 

Hotelkosten 
Abweichend zu den Angaben in § A 7 Nr. 1 d) VGB 2017 werden die 
Hotelkosten längstens für die Dauer von 150 Tagen ersetzt. Die Ent-
schädigung ist je Versicherungsfall auf 150,- EUR pro Tag begrenzt. 

Sachverständigenkosten 
Soweit der entschädigungspflichtige Schaden 100.000,- EUR über-
steigt, ersetzt der Versicherer bis zu 5.000 EUR der durch den 
Versicherungsnehmer gemäß § A 14 Nr. 6 VGB 2017 zu tragenden 
Kosten des Sachverständigenverfahrens. 

Rückreisekosten 

Abweichend von § A 7 Nr. 1 e) VGB 2017 ist Kosten für die Rückreise-
kosten mitversichert. 

Sonstiges Zubehör und sonstige Grundstücksbestandteile 
In Erweiterung von § A 5 Nr. 3 VGB 2017 gelten Gartenhäuser bis zu 
einer Größe von 20 qm auf dem Versicherungsgrundstück mitversi-
chert. 

Photovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren 
Abweichend von § A 5 Nr. 4 VGB 2017 sind auf dem Hausdach befes-
tigte Photovoltaikanlagen (Aufdachmontage) und Sonnenkollektoren 
bis zu einer Entschädigungsgrenze von maximal 100.000 EUR versi-
chert. 

Nutzwärmeschäden 
Abweichend von § A 2 Nr. 3 VGB 2017 ist die Entschädigung je Versi-
cherungsfall auf 50.000 EUR begrenzt. 

Überspannungsschäden durch Blitz 
Abweichend von § A 2 Nr. 5 VGB 2017 sind Überspannungsschäden 
durch Blitz versichert. 

Gebäudebeschädigung durch unbefugte Dritte 
1. In Erweiterung von § A 7 VGB 2017 ersetzt der Versicherer bei 
Zwei- oder Mehrfamilienhäusern die notwendigen Kosten, die dem 
Versicherungsnehmer für die Beseitigung von Schäden an Türen, 
Schlössern, Fenstern, Rollläden und Schutzgittern, die dem Gemein-
gebrauch der Hausgemeinschaft unterliegen, dadurch entstanden 
sind, dass ein unbefugter Dritter 
a) in das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder mittels falscher 
Schlüssel oder anderer Werkzeuge eingedrungen ist,  
b) versucht, durch eine Handlung gemäß a) in ein versichertes Ge-
bäude einzudringen. 
2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf  
25.000 EUR. 

Graffiti-Schäden 
1. Versichert sind die notwendigen Kosten für die Beseitigung von 
Schäden durch Graffiti (Verunstaltung durch Farben oder Lacke), die 
durch unbefugte Dritte an den Außenseiten von versicherten Sachen 
im Sinn von § A 5 VGB 2017 verursacht werden. 
2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall und Versicherungsjahr 
begrenzt auf 5.000,- EUR. 
3. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Schaden dem Ver-
sicherer und der Polizei unverzüglich anzuzeigen. 
4. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung 
einer Frist von drei Monaten zum Ende des laufenden Versiche-
rungsjahres in Textform verlangen, dass dieser Versicherungsschutz 
für Graffiti mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres entfällt. 
5. Macht der Versicherer von diesem Recht Gebrauch, so kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zu-

05 
BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR DIE WOHNGEBÄUDEVESICHERUNG 
Exklusiv-Schutz 
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gang der Erklärung des Versicherers zum Ende des laufenden Versi-
cherungsjahres kündigen. 

Bruchschäden an Armaturen 
Abweichend von den Angaben in § A 3 Nr. 1 c) cc) VGB 2017 ersetzt 
der Versicherer auch Bruchschäden an Armaturen gemäß § A 3 Nr. 1 
c) aa) und bb) VGB 2017. 

Regenfallrohre innerhalb des Gebäudes 
1. Abweichend von § A 3 Nr. 4 a) aa) VGB 2017 gelten Nässeschäden 
als versichert, die durch Regenwasser entstehen, welches aus im 
Gebäude verlaufenden Regenfallrohren bestimmungswidrig ausge-
treten ist. 
2. In Erweiterung von § A 3 Nr. 1 a) VGB 2017 sind frostbedingte und 
sonstige Bruchschäden an im Gebäude verlaufenden Regenfallroh-
ren versichert. 
3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10.000 EUR be-
grenzt. 

Wärmetragende Flüssigkeiten 
In Ergänzung zu § A 3 Nr. 2 VGB 2017 stehen Wasserdampf, wärme-
tragende Flüssigkeiten, wie Sole, Öle, Kühl- oder Kältemittel, sowie 
auf Wasser basierende Löschmedien Wasser gleich. 
Erweiterte Versicherung von Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren 
auf dem Versicherungsgrundstück 
1. In Erweiterung von § A 3 VGB 2017 sind versichert Frost- und 
sonstige Bruchschäden an Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren, 
die auf dem Versicherungsgrundstück verlegt sind. 
2. Nr. 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken 
dienen. 

Erweiterte Versicherung von Ableitungsrohren auf und  
außerhalb des Versicherungsgrundstücks 
1. In Erweiterung von § A 3 VGB 2017 sind Frost- und sonstige 
Bruchschäden an den Ableitungsrohren der Wasserentsorgung au-
ßerhalb des versicherten Gebäudes auf dem 
Versicherungsgrundstück und außerhalb desselben versichert, so-
weit diese Rohre der Entsorgung des versicherten Gebäudes oder 
versicherter Anlagen dienen und Sie zur Unterhaltung dieser Rohre 
verpflichtet sind.  
2. Nr. 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken 
dienen. Nicht unter den Versicherungsschutz fallen Schäden, 
deren Ursache in undichten Dichtungen, Muffenversatz und Wur-
zeleinwuchs begründet ist (Kausalität). 
3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 6.000 EUR begrenzt.  

Erweiterte Versicherung von Wasserzuleitungs- und  
Heizungsrohren außerhalb des Versicherungsgrundstücks 
1. Versichert sind Frost- und sonstige Bruchschäden an Wasserzulei-
tungs- und Heizungsrohren, die außerhalb des 
Versicherungsgrundstücks verlegt sind und der Versorgung versi-

cherter Gebäude oder Anlagen dienen, soweit der Versicherungs-
nehmer dafür die Gefahr trägt. 
2. Nr. 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken 
dienen. 

Außen am Gebäude angebrachte Sachen 
In Ergänzung zu § A 5 VGB 2017 sind außen am Gebäude ange-
brachte Sachen gegen Sturmschäden gemäß § A 4 VGB 2017 
versichert.  

Aufräumungskosten für Bäume 
Abweichend von den Angaben in § A 7 Nr. 4 VGB 2017 ist die Ent-
schädigung für Aufräumkosten für Bäume auf 10.000 EUR begrenzt. 

Feuer-Rohbau 
Abweichend von den Angaben in § A 18 VGB 2017 gilt die Feuer-
Rohbauversicherung längstens bis zu 24 Monaten. 

Leistungs-Update-Garantie für künftige Leistungsver-
besserungen 
Werden die dieser Privat-Haftpflichtversicherung zugrunde lie-
genden Versicherungsbedingungen ausschließlich zum Vorteil der 
Versicherungsnehmer und ohne Mehrprämie geändert, so gelten die 
Inhalte der neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für die-
sen Vertrag. 

Differenzdeckung 
1. Versicherungsschutz aus der Differenzdeckung besteht nur, wenn 
Sie dies mit uns ausdrücklich vereinbart haben. Dies können Sie Ih-
rem Versicherungsschein entnehmen. 
Voraussetzung für die Differenzdeckung ist der Vertragsabschluss 
über das OVB Vermögenssicherungskonzept bestehend aus den Ex-
klusiv-Tarifen 
 Unfallversicherung 
 Privathaftpflichtversicherung 
 Hausratversicherung 
 Glasversicherung 

der Manufaktur Augsburg GmbH. 
2. Gegenstand des Versicherungsschutzes 
Diese Differenzdeckung ergänzt im jeweils vertraglich vereinbarten 
Umfang eine anderweitig bestehende gleichartige Versicherung für 
dasselbe Risiko gemäß den folgenden Bestimmungen. Der Versiche-
rungsschutz aus dem anderweitig bestehenden 
Versicherungsvertrag geht dem Versicherungsschutz aus dem vorlie-
genden Vertrag vor. 
3. Leistungsumfang 
3.1 Die Differenzdeckung leistet für Versicherungsfälle, die in der an-
derweitig bestehenden Versicherung nicht oder nicht im vollen 
Umfang versichert sind, bis zur Höhe des im vorliegenden Vertrag 
vereinbarten Versicherungsschutzes (zum Beispiel: Haftungserweite-
rungen, Entschädigungsgrenzen). Für im Rahmen des anderweitig 
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bestehenden Vertrages vereinbarte Selbstbehalte besteht ebenfalls 
Versicherungsschutz im Rahmen dieses Vertrages. Die in diesem 
Vertrag vereinbarten Selbstbehalte bleiben hiervon jedoch unbe-
rührt. 
3.2 Maßgeblich für die vertraglich vereinbarten Leistungen aus der 
anderweitig bestehenden Versicherung ist der Umfang des Versiche-
rungsschutzes des anderen Vertrages, der zum Zeitpunkt der 
Antragsstellung der Differenzdeckung bestanden hat. Nachträglich 
vorgenommene Änderungen an der anderweitig bestehenden Versi-
cherung bewirken keine Erweiterung der Differenzdeckung.  
3.3 Ergänzend zu den Bestimmungen der dem Vertrag zugrunde lie-
genden Bedingungen werden Leistungen nicht erbracht, wenn 
 zum Zeitpunkt der Antragstellung der Differenzdeckung keine an-

derweitige gleichartige Versicherung für gleiches Risiko bestanden 
hat; 

 Die Leistung des anderen Versicherers infolge eines Vergleichs 
zwischen dem anderweitigen Versicherer und dem Versicherungs-
nehmer nicht zum vollen Ersatz des Schadens führt. 

Gleiches gilt, wenn aufgrund fehlender Nachweise über die Scha-
denshöhe durch den anderweitigen Versicherer lediglich eine 
pauschale Entschädigung erbracht wird. 
Ist der anderweitige Versicherer infolge 
 Nichtzahlung der Beiträge 
 Obliegenheitsverletzung 
 arglistige Täuschung 
 vorzeitiger Vertragsbeendigung 

von seiner Leistungspflicht ganz oder teilweise befreit, so wird 
dadurch keine Erweiterung des Leistungsumfangs der Differenzde-
ckung bewirkt. Leistungen aus der Differenzdeckung werden dann 
nur insoweit erbracht, als sie entstanden wären, wenn keine der vor-
genannten Gründe für den Wegfall oder die Reduzierung der 
Leistung vorgelegen hätte. 
4 Verhalten im Versicherungsfall 
4.1 Der Versicherungsnehmer hat einen Versicherungsfall 
 zunächst dem Versicherer der anderweitig bestehenden Versiche-

rung anzuzeigen und dort seine Ansprüche geltend zu machen; 
 zur Differenzdeckung unverzüglich zu melden, sobald er von dem 

anderweitigen Versicherer informiert wurde, dass ein gemeldeter 
Versicherungsfall dort nicht oder nicht in vollem Umfang unter die 
Leistungspflicht fällt. 

4.2 Die übrigen in den Versicherungsbedingungen genannten Oblie-
genheiten, welche im Versicherungsfall zu beachten sind, bleiben 
unberührt; insbesondere hat der Versicherungsnehmer nach Auf-
forderung durch den Versicherer die erforderlichen Auskünfte zur 
Feststellung der Entschädigungspflicht zu erteilen sowie die zur Fest-
stellung der Leistungshöhe notwendigen Untertagen des anderen 
Versicherers einzureichen. 
5 Dauer der Differenzdeckung 
5.1 Der Versicherungsschutz der Differenzdeckung beginnt mit dem 
im Versicherungsschein genannten Datum. 
5.2. Abweichend von 5.1 beginnt der Versicherungsschutz für Ele-
mentargefahren erst 14 Tage nach dem Versicherungsbeginn 

(Wartezeit). Es sei denn, beim Vorversicherer besteht ebenfalls Versi-
cherungsschutz gegen erweiterte Elementarschäden. 
5.3 Der angegebene Versicherungsvertrag wird zum nächstmögli-
chen Vertragsablauf des anderen Versicherers auf den vollen 
Versicherungsschutz umgestellt. Der Versicherungsschutz der Diffe-
renzdeckung gilt demnach maximal für 3 Jahre, längstens bis zum 
Wegfall der Klausel über die Differenzdeckung zum im Versiche-
rungsschein genannten Beendigungstermin.  
5.4 Entfällt eine der für die Differenzdeckung erforderlichen Voraus-
setzungen, endet diese außerordentlich. 
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Besondere Bedingungen für die Versicherung weiterer Elementar-
schäden 

§ 1 Vertragsgrundlage 
Es gelten die Allgemeinen Wohngebäudeversicherungsbedingungen 
VGB 2017 (Hauptvertrag), soweit sich aus den folgenden 
Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt. 

§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden 
1. Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch  
a) Überschwemmung, Rückstau 
b) Erdbeben 
c) Erdsenkung, Erdrutsch  
d) Schneedruck, Lawinen  
e) Vulkanausbruch 
zerstört oder beschädigt werden oder infolge eines solchen Ereignis-
ses abhandenkommen. 

§ 3 Überschwemmung, Rückstau 
a) Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und Bodens des 
Versicherungsgrundstücks mit erheblichen Mengen von Oberflä-
chenwasser durch 
aa) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Ge-
wässern,  
bb) Witterungsniederschläge, 
cc) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge von aa) 
oder bb) 
b) Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberirdi-
schen (stehenden oder fließenden) Gewässern oder durch 
Witterungsniederschläge bestimmungswidrig aus den gebäudeeige-
nen Ableitungsrohren oder damit verbundenen Einrichtungen in das 
versicherte Gebäude eindringt. 

§ 4 Erdbeben 
a) Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, 
die durch geophysikalische Vorgänge im Erdinneren ausgelöst wird. 
b) Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass 
aa) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umge-
bung des Versicherungsortes Schäden an Gebäuden in 
einwandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen ande-
ren Sachen angerichtet hat oder 
bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der versicher-
ten Sache nur durch ein Erdbeben entstanden sein kann. 

§ 5 Erdsenkung 
Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbodens über 
naturbedingten Hohlräumen. Nicht versichert sind Schäden durch 
Trockenheit oder Austrocknung. 

 

§ 6 Erdrutsch 
Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von 
Erd- oder Gesteinsmassen. 

§ 7 Schneedruck 
Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismas-
sen. 

§ 8 Lawinen 
Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismas-
sen einschließlich der bei ihrem Abgang verursachten Druckwelle. 

§ 9 Vulkanausbruch 
Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen 
der Erdkruste, verbunden mit Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder 
dem Ausströmen von sonstigen Materialien und Gasen. 

§ 10 Nicht versicherte Schäden 
Nicht versichert sind 
a) Schäden an versicherten Gebäuden, die nicht bezugsfertig oder 
wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind. 
b) Schäden an im Freien befindlichen beweglichen Sachen.  
c) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen – Schäden durch  
aa) Sturmflut; 
bb) Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche gedrungen (sie-
he § 3 BEW). 

§ 11 Besondere Obliegenheiten 
– entfällt – 

§ 12 Selbstbehalt 
Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag 
wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

§ 13 Kündigung 
Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung ei-
ner Frist von drei Monaten die Versicherung weiterer 
Elementarschäden in Textform kündigen. Kündigt der Versiche-
rungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine Kündigung erst 
zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird. 
Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den 
Hauptvertrag (siehe § 1 BEW) innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 

§ 14 Beendigung des Hauptversicherungsvertrages 
Mit Beendigung des Hauptversicherungsvertrages (siehe § 1 BEW) 
erlischt auch die Versicherung weiterer Elementarschäden nach den 
BEW. 

06 
BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR DIE VERSICHERUNG WEITERER  
ELEMENTARSCHÄDEN IN DER WOHNGEBÄUDE-VERSICHERUNG (BEW) 



 

Manufaktur Augsburg GmbH www.manaug.de | Stand: April 2018 SEITE 25 

§ 1 Anzeigen und Willenserklärungen 
1. Die Verwaltungsgesellschaft des Versicherers für alle Wohngebäu-
de-Versicherungsverträge ist die Manufaktur Augsburg GmbH (im 
Folgenden MA GmbH genannt). 
2. Alle vom Versicherungsnehmer dem Versicherer gegenüber zu er-
bringenden vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen sind MA 
GmbH gegenüber zu erfüllen. 
3. MA GmbH ist bevollmächtigt, vertraglich obliegende Anzeigen, Wil-
lenserklärungen, Schadensanzeigen und Beiträge in Empfang zu 
nehmen sowie ausstehende Beiträge einzufordern und den dazuge-
hörigen Schriftverkehr zu führen und Willenserklärungen jeglicher 
Art im Zusammenhang mit dem Versicherungsvertrag (z. B. Rücktritt, 
Kündigung, Anfechtung) abzugeben. Die Beiträge gelten als beim 
Versicherer eingegangen, wenn sie bei der MA GmbH eingegangen 
sind. 
4. MA GmbH ist vom Versicherer beauftragt, gegenüber den Versi-
cherungsnehmern und den betreuenden Vermittlern die Annahme 
oder Ablehnung von Anträgen zu erklären. 
5. Hat der Versicherungsnehmer seine Anschrift geändert, die Ände-
rung aber der MA GmbH nicht mitgeteilt, so genügt für eine Willens-
erklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, 
die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte der MA 
GmbH bekannte Anschrift. Die Erklärung wird zu dem Zeitpunkt 
wirksam, zu welchem sie – ohne die Anschriftenänderung – bei re-
gelmäßiger Beförderung dem Versicherungsnehmer zugegangen 
wäre. 

§ 2 Versichererwechsel 
MA GmbH ist berechtigt, das auf der Grundlage dieses Vertrages 
versicherte Risiko jederzeit durch Kündigung und Neuabschluss des 
Versicherungsvertrages ohne Zustimmung des Versicherungsneh-
mers bei einem anderen Versicherer in Deckung zu geben und/oder 
weitere Versicherer zu beteiligen. Dies ist jedoch nur möglich bei 
gleich bleibendem Versicherungsschutz. Macht die MA GmbH von 
diesem Recht Gebrauch, so werden die Versicherungsnehmer spä-
testens innerhalb von 4 Wochen nach erfolgtem Wechsel darüber 
informiert, bei wem sie von nun an ihre vertraglichen Rechte geltend 
machen können. 

§ 3 Schlussbestimmung 
Sofern nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes be-
stimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

§ 4 Zurechnungsklausel 
Sämtliche Willenserklärungen, die der Kunde oder Versicherungs-
nehmer gegenüber der Manufaktur Augsburg GmbH mitteilt, gelten 
zeitgleich dem Versicherer als zugegangen. Die Manufaktur Augsburg 
GmbH wird diese Willenserklärungen im Rahmen der bestehenden 
vertraglichen Abreden mit dem Versicherer bearbeiten, verwalten 
oder weiterleiten. Der Kunde oder Versicherungsnehmer bleibt dar-
legungs- und beweispflichtig, dass seine Willenserklärung der 
Manufaktur Augsburg GmbH zugegangen ist.  
Die Manufaktur Augsburg GmbH war an der Ausgestaltung dieser 
Versicherungsbedingungen beteiligt, um die Interessen des Kunden 
einer geeigneten Versicherungslösung zuzuführen. Auch für den Fall, 
dass zwischen der Manufaktur Augsburg GmbH und dem jeweiligen 
Risikoträger eine Exklusivitätsabrede hinsichtlich des Umfanges die-
ses Versicherungsschutzes getroffen wurde, ändert dies nichts an 
der Tatsache, dass der jeweilige Risikoträger der Verwender dieser 
Versicherungsbedingungen ist. Auch für den Fall, dass die Manufak-
tur Augsburg GmbH auf den Versicherungsbedingungen namentlich 
genannt wird, wurden diese Versicherungsbedingungen von dem Ri-
sikoträger, der ADLER Versicherung AG, in den Rechtsverkehr 
gebracht. Etwaige Unklarheiten, Auslegungszweifel oder Vertragslü-
cken sind zulasten des Verwenders, der Adler Versicherung AG, 
auszulegen. 
Bei diesem Versicherungskonzept war zwar in der Ausgestaltung die 
Manufaktur Augsburg GmbH beteiligt, diese ist aufgrund der vorste-
henden Verwenderklausel nicht als Verwender dieser 
Versicherungsbedingungen anzusehen. Auslegungszweifel im Rah-
men dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen gehen aufgrund 
dieser Klarstellung ausdrücklich zulasten des Verwenders, der ADLER 
Versicherung AG. 

07 
BESONDERE KLAUSELN UND VEREINBARUNGEN 
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VVG 

§ 5 Abweichender Versicherungsschein 
(1) Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem Antrag des 
Versicherungsnehmers oder den getroffenen Vereinbarungen ab, gilt 
die Abweichung als genehmigt, wenn die Voraussetzungen des Ab-
satzes 2 erfüllt sind und der Versicherungsnehmer nicht innerhalb 
eines Monats nach Zugang des Versicherungsscheins in Textform 
widerspricht. 
(2) Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer bei Übermittlung 
des Versicherungsscheins darauf hinzuweisen, dass Abweichungen 
als genehmigt gelten, wenn der Versicherungsnehmer nicht inner-
halb eines Monats nach Zugang des Versicherungsscheins in 
Textform widerspricht. Auf jede Abweichung und die hiermit verbun-
denen Rechtsfolgen ist der Versicherungsnehmer durch einen 
auffälligen Hinweis im Versicherungsschein aufmerksam zu machen. 
(3) Hat der Versicherer die Verpflichtungen nach Absatz 2 nicht er-
füllt, gilt der Vertrag als mit dem Inhalt des Antrags des 
Versicherungsnehmers geschlossen. 
(4) Eine Vereinbarung, durch die der Versicherungsnehmer darauf 
verzichtet, den Vertrag wegen Irrtums anzufechten, ist unwirksam. 

§ 6 Beratung des Versicherungsnehmers  
(1) Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer, soweit nach der 
Schwierigkeit, die angebotene Versicherung zu beurteilen, oder der 
Person des Versicherungsnehmers und dessen Situation hierfür An-
lass besteht, nach seinen Wünschen und Bedürfnissen zu befragen 
und, auch unter Berücksichtigung eines angemessenen Verhältnis-
ses zwischen Beratungsaufwand und der vom Versicherungsnehmer 
zu zahlenden Prämien, zu beraten sowie die Gründe für jeden zu ei-
ner bestimmten Versicherung erteilten Rat anzugeben. Er hat dies 
unter Berücksichtigung der Komplexität des angebotenen Versiche-
rungsvertrags zu dokumentieren. 
(2) Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer den erteilten Rat 
und die Gründe hierfür klar und verständlich vor dem Abschluss des 
Vertrags in Textform zu übermitteln. Die Angaben dürfen mündlich 
übermittelt werden, wenn der Versicherungsnehmer dies wünscht 
oder wenn und soweit der Versicherer vorläufige Deckung gewährt. 
In diesen Fällen sind die Angaben unverzüglich nach Vertragsschluss 
dem Versicherungsnehmer in Textform zu übermitteln; dies gilt 
nicht, wenn ein Vertrag nicht zustande kommt und für Verträge über 
vorläufige Deckung bei Pflichtversicherungen. 
(3) Der Versicherungsnehmer kann auf die Beratung und Dokumen-
tation nach Absatz 1 und 2 durch eine gesonderte schriftliche 
Erklärung verzichten, in der er vom Versicherer ausdrücklich darauf 
hingewiesen wird, dass sich ein Verzicht nachteilig auf seine Möglich-
keit auswirken kann, gegen den Versicherer einen 
Schadensersatzanspruch nach Absatz 5 geltend zu machen. 
(4) Die Verpflichtung nach Absatz1 Satz 1 besteht auch nach Ver-
tragsschluss während der Dauer des Versicherungsverhältnisses, 
soweit für den Versicherer ein Anlass für eine Nachfrage und Bera-
tung des Versicherungsnehmers erkennbar ist. Der 
Versicherungsnehmer kann im Einzelfall auf eine Beratung durch 
schriftliche Erklärung verzichten. 

(5) Verletzt der Versicherer eine Verpflichtung nach den Absätzen 1, 
2 oder 4, ist er dem Versicherungsnehmer zum Ersatz des hierdurch 
entstehenden Schadens verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn der Versi-
cherer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 
(6) Die Absätze 1 bis 5 sind auf Versicherungsverträge über ein Groß-
risiko im Sinn des Artikels 10 Abs. 1 Satz 2 des Einführungsgesetzes 
zum Versicherungsvertragsgesetz nicht anzuwenden, ferner dann 
nicht, wenn der Vertrag mit dem Versicherungsnehmer von einem 
Versicherungsmakler vermittelt wird oder wenn es sich um einen 
Vertrag im Fernabsatz im Sinn des § 312b Abs. 1 und 2 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs handelt. 

§ 7 Information des Versicherungsnehmers 
(1) Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer rechtzeitig vor 
Abgabe von dessen Vertragserklärung seine Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die 
in einer Rechtsverordnung nach Absatz 2 bestimmten Informationen 
in Textform mitzuteilen. Die Mitteilungen sind in einer dem einge-
setzten Kommunikationsmittel entsprechenden Weise klar und 
verständlich zu übermitteln. Wird der Vertrag auf Verlangen des Ver-
sicherungsnehmers telefonisch oder unter Verwendung eines 
anderen Kommunikationsmittels geschlossen, das die Information in 
Textform vor der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers nicht 
gestattet, muss die Information unverzüglich nach Vertragsschluss 
nachgeholt werden; dies gilt auch, wenn der Versicherungsnehmer 
durch eine gesonderte schriftliche Erklärung auf eine Information vor 
Abgabe seiner Vertragserklärung ausdrücklich verzichtet. 
(2) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium der Finanzen und im Benehmen 
mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 
Bundesrates zum Zweck einer umfassenden Information des Versi-
cherungsnehmers festzulegen, 
1. welche Einzelheiten des Vertrags, insbesondere zum Versicherer, 
zur angebotenen Leistung und zu den Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen sowie zum Bestehen eines Widerrufsrechts, dem Versi-
cherungsnehmer mitzuteilen sind, 
2. welche weiteren Informationen dem Versicherungsnehmer bei der 
Lebensversicherung insbesondere über die zu erwartenden Leistun-
gen, ihre Ermittlung und Berechnung, über eine Modellrechnung so-
wie über die Abschluss- und Vertriebskosten, soweit eine 
Verrechnung mit Prämien erfolgt, und über sonstige Kosten mitzutei-
len sind, 
3. welche weiteren Informationen bei der Krankenversicherung, ins-
besondere über die Prämienentwicklung und -gestaltung sowie die 
Abschluss- und Vertriebskosten, mitzuteilen sind, 
4. was dem Versicherungsnehmer mitzuteilen ist, wenn der Versiche-
rer mit ihm telefonisch Kontakt aufgenommen hat und 
5. in welcher Art und Weise die Informationen zu erteilen sind. Bei 
der Festlegung der Mitteilungen nach Satz 1 sind die vorgeschriebe-
nen Angaben nach der Richtlinie 92/49/EWG des Rates vom 18. Juni 
1992 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für 
die Direktversicherung (mit Ausnahme der Lebensversicherung) so-
wie zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG und 88/357/EWG (ABl. 

08 
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aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG), dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), dem Handelsgesetzbuch (HGB), 
dem Sozialgesetzbuch XI (SGB XI), der Zivilprozessordnung (ZPO) und dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) 



 

Manufaktur Augsburg GmbH www.manaug.de | Stand: April 2018 SEITE 27 

EG Nr. L 228 S. 1), der Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 23. September 2002 über den 
Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher und zur Än-
derung der Richtlinie 90/619/EWG des Rates und der Richtlinien 
97/7/EG und 98/27/EG (ABl. EG Nr. L 271 S. 16) sowie der Richtlinie 
2002/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. No-
vember 2002 über Lebensversicherungen (ABl. EG Nr. L 345 S. 1) zu 
beachten. 
(3) In der Rechtsverordnung nach Absatz 2 ist ferner zu bestimmen, 
was der Versicherer während der Laufzeit des Vertrags in Textform 
mitteilen muss; dies gilt insbesondere bei Änderungen früherer In-
formationen, ferner bei der Krankenversicherung bei 
Prämienerhöhungen und hinsichtlich der Möglichkeit eines Tarif-
wechsels sowie bei der Lebensversicherung mit 
Überschussbeteiligung hinsichtlich der Entwicklung der Ansprüche 
des Versicherungsnehmers. 
(4) Der Versicherungsnehmer kann während der Laufzeit des Ver-
trags jederzeit vom Versicherer verlangen, dass ihm dieser die 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen in einer Urkunde übermittelt; die Kosten für die 
erste Übermittlung hat der Versicherer zu tragen. 
(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auf Versicherungsverträge über ein Groß-
risiko im Sinn des Artikels 10 Abs. 1 Satz 2 des Einführungsgesetzes 
zum Versicherungsvertragsgesetz nicht anzuwenden. Ist bei einem 
solchen Vertrag der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, 
hat ihm der Versicherer vor Vertragsschluss das anwendbare Recht 
und die zuständige Aufsichtsbehörde in Textform mitzuteilen. 

§ 8 Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers 
(1) Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung inner-
halb von zwei Wochen widerrufen. Der Widerruf ist in Textform 
gegenüber dem Versicherer zu erklären und muss keine Begrün-
dung enthalten; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. 
(2) Die Widerrufsfrist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem folgende Un-
terlagen dem Versicherungsnehmer in Textform zugegangen sind: 
1. der Versicherungsschein und die Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die 
weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 und 
2. eine deutlich gestaltete Belehrung über das Widerrufsrecht und 
über die Rechtsfolgen des Widerrufs, die dem Versicherungsnehmer 
seine Rechte entsprechend den Erfordernissen des eingesetzten 
Kommunikationsmittels deutlich macht und die den Namen und die 
Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, 
sowie einen Hinweis auf den Fristbeginn und auf die Regelungen des 
Absatzes 1 Satz 2 enthält. Die Belehrung genügt den Anforderungen 
des Satzes 1 Nr. 2, wenn das vom Bundesministerium der Justiz auf 
Grund einer Rechtsverordnung nach Absatz 5 veröffentlichte Muster 
verwendet wird. Der Nachweis über den Zugang der Unterlagen 
nach Satz 1 obliegt dem Versicherer. 
 (3) Das Widerrufsrecht besteht nicht 
1. bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger als ei-
nem Monat, 

2. bei Versicherungsverträgen über vorläufige Deckung, es sei denn, 
es handelt sich um einen Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312b Abs. 
1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 
3. bei Versicherungsverträgen bei Pensionskassen, die auf arbeits-
vertraglichen Regelungen beruhen, es sei denn, es handelt sich um 
einen Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312b Abs. 1 und 2 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs, 
4. bei Versicherungsverträgen über ein Großrisiko im Sinn des Arti-
kels 10 Abs. 1 Satz 2 des Einführungsgesetzes zum 
Versicherungsvertragsgesetz, Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen 
bei Versicherungsverträgen, die von beiden Vertragsparteien auf 
ausdrücklichen Wunsch des Versicherungsnehmers vollständig er-
füllt sind, bevor der Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht 
ausgeübt hat. 
(4) Im elektronischen Geschäftsverkehr beginnt die Widerrufsfrist 
abweichend von Absatz 2 Satz 1 nicht vor Erfüllung auch der in § 
312e Abs. 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs geregelten Pflich-
ten. 
(5) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung ohne Zustimmung des Bundesrates Inhalt und 
Gestaltung der dem Versicherungsnehmer nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 
2 mitzuteilenden Belehrung über das Widerrufsrecht festzulegen 

§ 9 Rechtsfolgen des Widerrufs 
Übt der Versicherungsnehmer das Widerrufsrecht nach § 8 Abs. 1 
aus, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Wider-
rufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten, wenn der 
Versicherungsnehmer in der Belehrung nach § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
auf sein Widerrufs-recht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu 
zahlenden Betrag hingewiesen worden ist und zugestimmt hat, dass 
der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt; die Er-
stattungspflicht ist unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang 
des Widerrufs zu erfüllen. Ist der in Satz 1 genannte Hinweis unter-
blieben, hat der Versicherer zusätzlich die für das erste Jahr des 
Versicherungsschutzes gezahlten Prämien zu erstatten; dies gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag in Anspruch genommen hat. 

§ 11 Verlängerung, Kündigung 
(1) Wird bei einem auf eine bestimmte Zeit eingegangenen Versiche-
rungsverhältnis im Voraus eine Verlängerung für den Fall vereinbart, 
dass das Versicherungsverhältnis nicht vor Ablauf der Vertragszeit 
gekündigt wird, ist die Verlängerung unwirksam, soweit sie sich je-
weils auf mehr als ein Jahr erstreckt. 
(2) Ist ein Versicherungsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegan-
gen, kann es von beiden Vertragsparteien nur für den Schluss der 
laufenden Versicherungsperiode gekündigt werden. Auf das Kündi-
gungsrecht können sie einvernehmlich bis zur Dauer von zwei Jahren 
verzichten. 
 (3) Die Kündigungsfrist muss für beide Vertragsparteien gleich sein; 
sie darf nicht weniger als einen Monat und nicht mehr als drei Mona-
te betragen. 
(4) Ein Versicherungsvertrag, der für die Dauer von mehr als drei Jah-
ren geschlossen worden ist, kann vom Versicherungsnehmer zum 
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Schluss des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhal-
tung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. 

§ 15 Hemmung der Verjährung 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag beim Versicherer an-
gemeldet worden, ist die Verjährung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, 
zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in 
Textform zugeht. 

§ 19 Anzeigepflicht 
(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragser-
klärung die ihm bekannten Gefahrumstände, die für den Entschluss 
des Versicherers, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schlie-
ßen, erheblich sind und nach denen der Versicherer in Textform 
gefragt hat, dem Versicherer anzuzeigen. Stellt der Versicherer nach 
der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers, aber vor Ver-
tragsannahme Fragen im Sinn des Satzes 1, ist der 
Versicherungsnehmer auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.  
(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Ab-
satz 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. 
(3) Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig verletzt hat. In diesem Fall hat der Versicherer das Recht, 
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündi-
gen. 
(4) Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Ver-
letzung der Anzeigepflicht und sein Kündigungsrecht nach Absatz 3 
Satz 2 sind ausgeschlossen, wenn er den Vertrag auch bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingun-
gen, geschlossen hätte. Die anderen Bedingungen werden auf 
Verlangen des Versicherers rückwirkend, bei einer vom Versiche-
rungsnehmer nicht zu vertretenden Pflichtverletzung ab der 
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
(5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 4 
nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung 
hingewiesen hat. Die Rechte sind ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherer den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit 
der Anzeige kannte. 
(6) Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Vertragsän-
derung die Prämie um mehr als 10 Prozent oder schließt der 
Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Um-
stand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. Der Versicherer hat den Versiche-
rungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen. 

§ 20 Vertreter des Versicherungsnehmers 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen, sind bei der Anwendung des § 19 Abs. 1 bis 4 und des § 
21 Abs. 2 Satz 2 sowie Abs. 3 Satz 2 sowohl die Kenntnis und die Arg-
list des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des 
Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsneh-

mer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem 
Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit zur Last fällt. 

§ 21 Ausübung der Rechte des Versicherers 
(1) Der Versicherer muss die ihm nach § 19 Abs. 2 bis 4 zustehenden 
Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist 
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verlet-
zung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht 
begründet, Kenntnis erlangt. Der Versicherer hat bei der Ausübung 
seiner Rechte die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung 
stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner 
Erklärung angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstri-
chen ist. 
(2) Im Fall eines Rücktrittes nach § 19 Abs. 2 nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es 
sei denn, die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen 
Umstand, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versi-
cherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versiche-
rungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer 
nicht zur Leistung verpflichtet. 
(3) Die Rechte des Versicherers nach § 19 Abs. 2 bis 4 erlöschen 
nach Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für 
Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Hat 
der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig 
verletzt, beläuft sich die Frist auf zehn Jahre. 

§ 22 Arglistige Täuschung 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 
anzufechten, bleibt unberührt. 

§ 23 Gefahrerhöhung 
(1) Der Versicherungsnehmer darf nach Abgabe seiner Vertragserklä-
rung ohne Einwilligung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vor-
nehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 
(2) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne 
Einwilligung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen 
oder gestattet hat, hat er die Gefahrerhöhung dem Versicherer un-
verzüglich anzuzeigen. 
(3) Tritt nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsneh-
mers eine Gefahrerhöhung unabhängig von seinem Willen ein, hat er 
die Gefahrerhöhung, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, dem 
Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 

§ 24 Kündigung wegen Gefahrerhöhung 
(1) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach § 23 
Abs. 1, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Verpflich-
tung weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. Beruht die 
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Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.  
(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 kann 
der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen. 
(3) Das Kündigungsrecht nach den Absätzen 1 und 2 erlischt, wenn 
es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers 
von der Erhöhung der Gefahr ausgeübt wird oder wenn der Zustand 
wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 

§ 25 Prämienerhöhung wegen Gefahrerhöhung 
(1) Der Versicherer kann an Stelle einer Kündigung ab dem Zeitpunkt 
der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen für diese 
höhere Gefahr entsprechende Prämie verlangen oder die Absiche-
rung der höheren Gefahr ausschließen. Für das Erlöschen dieses 
Rechtes gilt § 24 Abs. 3 entsprechend. 
(2) Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr 
als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der hö-
heren Gefahr aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der Versicherer hat den Versi-
cherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen. 

§ 26 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 
(1) Tritt der Versicherungsfall nach einer Gefahrerhöhung ein, ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Verpflichtung nach § 23 Abs. 1 vorsätzlich verletzt hat. 
Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt 
der Versicherungsnehmer. 
(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungs-
fall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die 
Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, es sei 
denn, dem Versicherer war die Gefahrerhöhung zu diesem Zeitpunkt 
bekannt. Er ist zur Leistung verpflichtet, wenn die Verletzung der An-
zeigepflicht nach § 23 Abs. 2 und 3 nicht auf Vorsatz beruht; im Fall 
einer grob fahrlässigen Verletzung gilt Absatz 1  
Satz 2. 
(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 Satz 1 ist der Versicherer 
zur Leistung verpflichtet, 
1. soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des 
Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war, oder 
2. wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für 
die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung 
nicht erfolgt war. 

§ 27 Unerhebliche Gefahrerhöhung 
Die §§ 23 bis 26 sind nicht anzuwenden, wenn nur eine unerhebliche 
Erhöhung der Gefahr vorliegt oder wenn nach den Umständen als 

vereinbart anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung mitversichert 
sein soll. 

§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit 
(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem 
Versicherer zu erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag inner-
halb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt 
hat, ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, die Verletzung 
beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit. 
(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer 
vom Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit 
nicht zur Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall 
einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versiche-
rer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 
(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 
ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die 
Obliegenheit arglistig verletzt hat. 
(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers 
nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit 
zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hin-
gewiesen hat. 
(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung 
einer vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist un-
wirksam. 

§ 29 Teilrücktritt, Teilkündigung, teilweise Leistungsfreiheit 
(1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach 
den Vorschriften dieses Abschnittes zum Rücktritt oder zur Kündi-
gung berechtigt ist, nur bezüglich eines Teils der Gegenstände oder 
Personen vor, auf die sich die Versicherung bezieht, steht dem Versi-
cherer das Recht zum Rücktritt oder zur Kündigung für den übrigen 
Teil nur zu, wenn anzunehmen ist, dass für diesen allein der Versi-
cherer den Vertrag unter den gleichen Bedingungen nicht 
geschlossen hätte.  
(2) Macht der Versicherer von dem Recht zum Rücktritt oder zur 
Kündigung bezüglich eines Teils der Gegenstände oder Personen 
Gebrauch, ist der Versicherungsnehmer berechtigt, das Versiche-
rungsverhältnis bezüglich des übrigen Teils zu kündigen. Die 
Kündigung muss spätestens zum Schluss der Versicherungsperiode 
erklärt werden, in welcher der Rücktritt oder die Kündigung des Ver-
sicherers wirksam wird. 
(3) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer wegen 
einer Verletzung der Vorschriften über die Gefahrerhöhung ganz o-
der teilweise leistungsfrei ist, nur bezüglich eines Teils der 
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Gegenstände oder Personen vor, auf die sich die Versicherung be-
zieht, ist auf die Leistungsfreiheit Absatz 1 entsprechend 
anzuwenden 

§ 30 Anzeige des Versicherungsfalles 
(1) Der Versicherungsnehmer hat den Eintritt des Versicherungsfal-
les, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, dem Versicherer 
unverzüglich anzuzeigen. Steht das Recht auf die vertragliche Leis-
tung des Versicherers einem Dritten zu, ist auch dieser zur Anzeige 
verpflichtet. 
(2) Auf eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer im Fall der 
Verletzung der Anzeigepflicht nach Absatz 1 Satz 1 nicht zur Leistung 
verpflichtet ist, kann sich der Versicherer nicht berufen, wenn er auf 
andere Weise vom Eintritt des Versicherungsfalles rechtzeitig Kennt-
nis erlangt hat. 

§ 37 Zahlungsverzug bei Erstprämie 
(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, 
ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rück-
tritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer 
hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten. 
(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzah-
lung nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er 
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf 
diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht 
hat. 

§ 38 Zahlungsverzug bei Folgeprämie 
(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versi-
cherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform 
eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betra-
gen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückstän-
digen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert 
und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 2 und 3 mit dem 
Fristablauf verbunden sind; bei zusammengefassten Verträgen sind 
die Beträge jeweils getrennt anzugeben. 
(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versi-
cherungsnehmer bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder der 
Zinsen oder Kosten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpflichtet. 
(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der 
Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung kann 
mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass 
sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu 
diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der Versi-
cherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die 
Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer inner-
halb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der 

Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats 
nach Fristablauf die Zahlung leistet; Absatz 2 bleibt unberührt. 

§ 39 Vorzeitige Vertragsbeendigung 
(1) Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf 
der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese Versiche-
rungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum 
entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. Wird das 
Versicherungsverhältnis durch Rücktritt auf Grund des § 19 Abs. 2 
oder durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täu-
schung beendet, steht dem Versicherer die Prämie bis zum 
Wirksamwerden der Rücktritts- oder Anfechtungserklärung zu. Tritt 
der Versicherer nach § 37 Abs. 1 zurück, kann er eine angemessene 
Geschäftsgebühr verlangen. 
(2) Endet das Versicherungsverhältnis nach § 16, kann der Versiche-
rungsnehmer den auf die Zeit nach der Beendigung des 
Versicherungsverhältnisses entfallenden Teil der Prämie unter Abzug 
der für diese Zeit aufgewendeten Kosten zurückfordern. 

§ 47 Kenntnis und Verhalten des Versicherten 
(1) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsneh-
mers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für 
fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versi-
cherten zu berücksichtigen. 
(2) Die Kenntnis des Versicherten ist nicht zu berücksichtigen, wenn 
der Vertrag ohne sein Wissen geschlossen worden ist oder ihm eine 
rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht mög-
lich oder nicht zumutbar war. Der Versicherer braucht den Einwand, 
dass der Vertrag ohne Wissen des Versicherten geschlossen worden 
ist, nicht gegen sich gelten zu lassen, wenn der Versicherungsneh-
mer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und bei 
Vertragsschluss dem Versicherer nicht angezeigt hat, dass er den 
Vertrag ohne Auftrag des Versicherten schließt. 

§ 49 Inhalt des Vertrags 
(1) Bei einem Versicherungsvertrag, dessen wesentlicher Inhalt die 
Gewährung einer vorläufigen Deckung durch den Versicherer ist, 
kann vereinbart werden, dass dem Versicherungsnehmer die  
Vertragsbestimmungen und die Informationen nach § 7 Abs. 1 in 
Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 7 Abs. 2 nur auf An-
forderung und spätestens mit dem Versicherungsschein vom 
Versicherer zu übermitteln sind. Auf einen Fernabsatzvertrag im Sinn 
des § 312b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist Satz 1 
nicht anzuwenden. 
(2) Werden die Allgemeinen Versicherungsbedingungen dem Versi-
cherungsnehmer bei Vertragsschluss nicht übermittelt, werden die 
vom Versicherer zu diesem Zeitpunkt für den vorläufigen Versiche-
rungsschutz üblicherweise verwendeten Bedingungen, bei Fehlen 
solcher Bedingungen die für den Hauptvertrag vom Versicherer ver-
wendeten Bedingungen auch ohne ausdrücklichen Hinweis hierauf 
Vertragsbestandteil. Bestehen Zweifel, welche  
Bedingungen für den Vertrag gelten sollen, werden die zum Zeit-
punkt des Vertragsschlusses vom Versicherer verwendeten 
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Bedingungen, die für den Versicherungsnehmer am günstigsten sind, 
Vertragsbestandteil. 

§ 50 Nichtzustandekommen des Hauptvertrags 
Ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, im Fall des Nichtzustande-
kommens des Hauptvertrags eine Prämie für die vorläufige Deckung 
zu zahlen, steht dem Versicherer ein Anspruch auf einen der Laufzeit 
der vorläufigen Deckung entsprechenden Teil der Prämie zu, die 
beim Zustandekommen des Hauptvertrags für diesen zu zahlen wä-
re. 

§ 51 Prämienzahlung 
(1) Der Beginn des Versicherungsschutzes kann von der Zahlung der 
Prämie abhängig gemacht werden, sofern der Versicherer den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder 
durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Voraussetzung aufmerksam gemacht hat. 
(2) Von Absatz 1 kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers 
abgewichen werden. 

§ 52 Beendigung des Vertrags 
(1) Der Vertrag über vorläufige Deckung endet spätestens zu dem 
Zeitpunkt, zu dem nach einem vom Versicherungsnehmer geschlos-
senen Hauptvertrag oder einem weiteren Vertrag über vorläufige 
Deckung ein gleichartiger Versicherungsschutz beginnt. Ist der Be-
ginn des Versicherungsschutzes nach dem Hauptvertrag oder dem 
weiteren Vertrag über vorläufige Deckung von der Zahlung der Prä-
mie durch den Versicherungsnehmer abhängig, endet der Vertrag 
über vorläufige Deckung bei Nichtzahlung oder verspäteter Zahlung 
der Prämie abweichend von Satz 1 spätestens zu dem Zeitpunkt, zu 
dem der Versicherungsnehmer mit der Prämienzahlung in Verzug ist, 
vorausgesetzt dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hin-
weis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam 
gemacht hat. 
 (2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn der Versicherungsnehmer 
den Hauptvertrag oder den weiteren Vertrag über vorläufige De-
ckung mit einem anderen Versicherer schließt. Der 
Versicherungsnehmer hat dem bisherigen Versicherer den Vertrags-
schluss unverzüglich mitzuteilen. 
(3) Kommt der Hauptvertrag mit dem Versicherer, mit dem der Ver-
trag über vorläufige Deckung besteht, nicht zustande, weil der 
Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung nach § 8 widerruft 
oder nach § 5 Abs.1 und 2 einen Widerspruch erklärt, endet der Ver-
trag über vorläufige Deckung spätestens mit dem Zugang des 
Widerrufs oder des Widerspruchs beim Versicherer. 
(4) Ist das Vertragsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen, 
kann jede Vertragspartei den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen. Die Kündigung des Versicherers wird jedoch erst nach Ab-
lauf von zwei Wochen nach Zugang wirksam. 
(5) Von den Absätzen 1 bis 4 kann nicht zum Nachteil des Versiche-
rungsnehmers abgewichen werden. 

§ 56 Verletzung der Anzeigepflicht 
(1) Abweichend von § 19 Abs. 2 ist bei Verletzung der Anzeigepflicht 
der Rücktritt des Versicherers ausgeschlossen; der Versicherer kann 
innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an, zu dem er Kenntnis 
von dem nicht oder unrichtig angezeigten Umstand erlangt hat, den 
Vertrag kündigen und die Leistung verweigern. Der Versicherer bleibt 
zur Leistung verpflichtet, soweit der nicht oder unrichtig angezeigte 
Umstand nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles o-
der den Umfang der Leistungspflicht war. 
(2) Verweigert der Versicherer die Leistung, kann der Versicherungs-
nehmer den Vertrag kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 
es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt 
wird, zu welchem dem Versicherungsnehmer die Entscheidung des 
Versicherers, die Leistung zu verweigern, zugeht. 

§ 57 Gefahränderung 
(1) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer eine Änderung 
der Gefahr unverzüglich anzuzeigen. 
(2) Hat der Versicherungsnehmer eine Gefahrerhöhung nicht ange-
zeigt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der 
Versicherungsfall nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige 
dem Versicherer hätte zugehen müssen. Er ist zur Leistung verpflich-
tet, 
1. wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu 
dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, 
2. wenn die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt worden ist oder 
3. soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des 
Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war. 
(3) Der Versicherer ist abweichend von § 24 nicht berechtigt, den 
Vertrag wegen einer Gefahrerhöhung zu kündigen. 

§ 58 Obliegenheitsverletzung 
(1) Verletzt der Versicherungsnehmer bei einer laufenden Versiche-
rung schuldhaft eine vor Eintritt des Versicherungsfalles zu 
erfüllende Obliegenheit, ist der Versicherer in Bezug auf ein versi-
chertes Einzelrisiko, für das die verletzte Obliegenheit gilt, nicht zur 
Leistung verpflichtet. 
(2) Bei schuldhafter Verletzung einer Obliegenheit kann der Versiche-
rer den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er Kenntnis von 
der Verletzung erlangt hat, mit einer Frist von einem Monat kündi-
gen. 

§ 74 Überversicherung 
(1) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten 
Interesses (Versicherungswert) erheblich, kann jede Vertragspartei 
verlangen, dass die Versicherungssumme zur Beseitigung der Über-
versicherung unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie mit 
sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. 
(2) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, 
sich aus der Überversicherung einen rechtswidrigen Vermögensvor-
teil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die 
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Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

§ 75 Unterversicherung 
Ist die Versicherungssumme erheblich niedriger als der Versiche-
rungswert zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles, ist der 
Versicherer nur verpflichtet, die Leistung nach dem Verhältnis der 
Versicherungssumme zu diesem Wert zu erbringen. 

§ 77 Mehrere Versicherer 
(1) Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Ge-
fahr versichert, ist verpflichtet, jedem Versicherer die andere 
Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der an-
dere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben. 
(2) Wird bezüglich desselben Interesses bei einem Versicherer der 
entgehende Gewinn, bei einem anderen Versicherer der sonstige 
Schaden versichert, ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden. 

§ 78 Haftung bei Mehrfachversicherung 
(1) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Ge-
fahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen 
zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen 
Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versiche-
rer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den 
Gesamtschaden (Mehrfachversicherung), haften die Versicherer in 
der Weise als Gesamtschuldner, dass jeder Versicherer den von ihm 
nach dem Vertrag zu leistenden Betrag zu zahlen hat, der Versiche-
rungsnehmer aber insgesamt nicht mehr als den Betrag des 
Schadens verlangen kann. 
(2) Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Anteilen nach 
Maßgabe der Beträge verpflichtet, die sie dem Versicherungsnehmer 
nach dem jeweiligen Vertrag zu zahlen haben. Ist auf eine der Versi-
cherungen ausländisches Recht anzuwenden, kann der Versicherer, 
für den das ausländische Recht gilt, gegen den anderen Versicherer 
einen Anspruch auf Ausgleichung nur geltend machen, wenn er 
selbst nach dem für ihn maßgeblichen Recht zur Ausgleichung ver-
pflichtet ist. 
(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der 
Absicht vereinbart, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögens-
vorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene 
Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt. 

§ 79 Beseitigung der Mehrfachversicherung 
(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehr-
fachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen 
der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der 
später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungs-
summe unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf den 
Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung 
nicht gedeckt ist. 

(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung 
dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versi-
cherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in 
diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im 
Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der Versi-
cherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der 
Versicherungssummen und der Prämien verlangen. 

§ 80 Fehlendes versichertes Interesse 
(1) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie ver-
pflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der 
Versicherung nicht besteht; dies gilt auch, wenn das Interesse bei ei-
ner Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein 
anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versi-
cherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 
(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte beanspru-
chen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt 
beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des In-
teresses Kenntnis erlangt hat. 
(3) Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in 
der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-
gens-vorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer 
steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

§ 82 Abwendung und Minderung des Schadens 
(1) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles 
nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens 
zu sorgen. 
(2) Der Versicherungsnehmer hat Weisungen des Versicherers, so-
weit für ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen einzuholen, 
wenn die Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versi-
cherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, 
hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu 
handeln. 
(3) Bei Verletzung einer Obliegenheit nach den Absätzen 1 und 2 ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast 
für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versiche-
rungsnehmer. 
(4) Abweichend von Absatz 3 ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für die 
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungspflicht ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

§ 85 Schadensermittlungskosten 
(1) Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer die Kosten, die 
durch die Ermittlung und Feststellung des von ihm zu ersetzenden 
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Schadens entstehen, insoweit zu erstatten, als ihre Aufwendung den 
Umständen nach geboten war. Diese Kosten sind auch insoweit zu 
erstatten, als sie zusammen mit der sonstigen Entschädigung die 
Versicherungssumme übersteigen. 
(2) Kosten, die dem Versicherungsnehmer durch die Zuziehung eines 
Sachverständigen oder eines Beistandes entstehen, hat der Versi-
cherer nicht zu erstatten, es sei denn, der Versicherungsnehmer ist 
zu der Zuziehung vertraglich verpflichtet oder vom Versicherer auf-
gefordert worden. 
(3) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er 
auch den Kostenersatz entsprechend kürzen. 

§ 86 Übergang von Ersatzansprüchen 
(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen 
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit 
der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum 
Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. 
(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein 
zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung 
der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen 
Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwir-
ken. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit 
vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflich-
tet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen 
kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 
(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers ge-
gen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher 
Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nach Absatz 1 nicht geltend 
gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vor-
sätzlich verursacht. 

§ 95 Veräußerung der versicherten Sache 
(1) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, 
tritt an dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer seines 
Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte 
und Pflichten des Versicherungsnehmers ein. 
(2) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf 
die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungspe-
riode entfällt, als Gesamtschuldner. 
(3) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich 
gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt hat. 

§ 96 Kündigung nach Veräußerung 
(1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber einer versicherten 
Sache das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es 
nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von 
der Veräußerung ausgeübt wird. 

(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit so-
fortiger Wirkung oder für den Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, 
wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlen-
der Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung 
innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird. 
(3) Im Fall der Kündigung des Versicherungsverhältnisses nach Ab-
satz 1 oder Absatz 2 ist der Veräußerter zur Zahlung der Prämie 
verpflichtet; eine Haftung des Erwerbers für die Prämie besteht nicht. 

§ 97 Anzeige der Veräußerung 
(1) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerter oder Er-
werber unverzüglich anzuzeigen. Ist die Anzeige unterblieben, ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungs-
fall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die 
Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, und der Versiche-
rer den mit dem Veräußerter bestehenden Vertrag mit dem 
Erwerber nicht geschlossen hätte. 
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 ist der Versicherer zur Leistung 
verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt 
war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn zur 
Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung 
des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat. 

§ 102 Betriebshaftpflichtversicherung 
(1) Besteht die Versicherung für ein Unternehmen, erstreckt sie sich 
auf die Haftpflicht der zur Vertretung des Unternehmens befugten 
Personen sowie der Personen, die in einem Dienstverhältnis zu dem 
Unternehmen stehen. Die Versicherung gilt insoweit als für fremde 
Rechnung genommen. 
(2) Wird das Unternehmen an einen Dritten veräußert oder auf 
Grund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen 
Verhältnisses von einem Dritten übernommen, tritt der Dritte an 
Stelle des Versicherungsnehmers in die während der Dauer seiner 
Berechtigung sich aus dem Versicherungsverhältnis ergebenden 
Rechte und Pflichten ein. §95 Abs. 2 und 3 sowie die §§ 96 und 97 
sind entsprechend anzuwenden. 

§ 143 Fortdauer der Leistungspflicht gegenüber Hypotheken-
gläubigern 
(1) Bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie bleibt der Versi-
cherer gegenüber einem Hypothekengläubiger, der seine Hypothek 
angemeldet hat, bis zum Ablauf eines Monats ab dem Zeitpunkt zur 
Leistung verpflichtet, zu welchem dem Hypothekengläubiger die Be-
stimmung der Zahlungsfrist oder, wenn diese Mitteilung 
unterblieben ist, die Kündigung mitgeteilt worden ist. 
(2) Die Beendigung des Versicherungsverhältnisses wird gegenüber 
einem Hypothekengläubiger, der seine Hypothek angemeldet hat, 
erst mit dem Ablauf von zwei Monaten wirksam, nachdem ihm die 
Beendigung und, sofern diese noch nicht eingetreten war, der Zeit-
punkt der Beendigung durch den Versicherer mitgeteilt worden ist 
oder er auf andere Weise hiervon Kenntnis erlangt hat. Satz 1 gilt 
nicht, wenn das Versicherungsverhältnis wegen unterbliebener Prä-
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mienzahlung durch Rücktritt oder Kündigung des Versicherers oder 
durch Kündigung des Versicherungsnehmers, welcher der Hypothe-
kengläubiger zugestimmt hat, beendet wird. 
(3) Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend für die Wirksamkeit einer Ver-
einbarung zwischen dem Versicherer und dem 
Versicherungsnehmer, durch die der Umfang des Versicherungs-
schutzes gemindert wird oder nach welcher der Versicherer nur 
verpflichtet ist, die Entschädigung zur Wiederherstellung des versi-
cherten Gebäudes zu zahlen. 
(4) Die Nichtigkeit des Versicherungsvertrags kann gegenüber einem 
Hypothekengläubiger, der seine Hypothek angemeldet hat, nicht gel-
tend gemacht werden. Das Versicherungsverhältnis endet jedoch 
ihm gegenüber nach Ablauf von zwei Monaten, nachdem ihm die 
Nichtigkeit durch den Versicherer mitgeteilt worden ist oder er auf 
andere Weise von der Nichtigkeit Kenntnis erlangt hat. 

§ 144 Kündigung des Versicherungsnehmers 
Hat ein Hypothekengläubiger seine Hypothek angemeldet, ist eine 
Kündigung des Versicherungsverhältnisses durch den Versiche-
rungsnehmer unbeschadet des § 92 Abs. 1 und des § 96 Abs. 2 nur 
wirksam, wenn der Versicherungsnehmer mindestens einen Monat 
vor Ablauf des Versicherungsvertrags nachgewiesen hat, dass zu 
dem Zeitpunkt, zu dem die Kündigung spätestens zulässig war, das 
Grundstück nicht mit der Hypothek belastet war oder dass der Hypo-
thekengläubiger der Kündigung zugestimmt hat. Die Zustimmung 
darf nicht ohne ausreichenden Grund verweigert werden. 

§ 145 Übergang der Hypothek 
Soweit der Versicherer den Hypothekengläubiger nach § 143 befrie-
digt, geht die Hypothek auf ihn über. Der Übergang kann nicht zum 
Nachteil eines gleich- oder nachstehenden Hypothekengläubigers 
geltend gemacht werden, dem gegenüber die Leistungspflicht des 
Versicherers bestehen geblieben ist. 

§ 215 Gerichtsstand 
(1) Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen 
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen 
Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt hat. Für Klagen gegen den Versicherungsnehmer ist dieses 
Gericht ausschließlich zuständig. 
(2) § 33 Abs. 2 der Zivilprozessordnung ist auf Widerklagen der ande-
ren Partei nicht anzuwenden. 
(3) Eine von Absatz 1 abweichende Vereinbarung ist zulässig für den 
Fall, dass der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich 
dieses Gesetzes verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 

BGB 

§ 195 Regelmäßige Verjährungsfrist 
Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.  

§ 199 Beginn der regelmäßigen Verjährungsfrist und Höchst-
fristen 
(1) Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des 
Jahres, in dem  
1. der Anspruch entstanden ist und 
2. der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen 
und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe 
Fahrlässigkeit erlangen müsste 
(2) Schadensersatzansprüche, die auf der Verletzung des Lebens, 
des Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit beruhen, verjähren 
ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahr-
lässige Unkenntnis in 30 Jahren von der Begehung der Handlung, der 
Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden Er-
eignis an.  
(3) Sonstige Schadensersatzansprüche verjähren  
1. ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis 
in zehn Jahren von ihrer Entstehung an und 
2. ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob 
fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von der Begehung der Handlung, 
der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden 
Ereignis an. Maßgeblich ist die früher endende Frist.  
(4) Andere Ansprüche als Schadensersatzansprüche verjähren ohne 
Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn 
Jahren von ihrer Entstehung an.  
(5) Geht der Anspruch auf ein Unterlassen, so tritt an die Stelle der 
Entstehung die Zuwiderhandlung.  

§ 247 Basiszinssatz 
(1) Der Basiszinssatz beträgt 3,62 Prozent. Er verändert sich zum 1. 
Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um wel-
che die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des 
Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zins-
satz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der 
Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betref-
fenden Halbjahrs.  
(2) Die Deutsche Bundesbank gibt den geltenden Basiszinssatz un-
verzüglich nach den in Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkten im 
Bundesanzeiger bekannt.  

§ 286 Verzug des Schuldners 
(1) Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, die 
nach dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt, so kommt er durch die Mah-
nung in Verzug. Der Mahnung stehen die Erhebung der Klage auf die 
Leistung sowie die Zustellung eines Mahnbescheids im Mahnverfah-
ren gleich.  
(2) Der Mahnung bedarf es nicht, wenn  
1. für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
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2. der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine angemes-
sene Zeit für die Leistung in der Weise bestimmt ist, dass sie sich von 
dem Ereignis an nach dem Kalender berechnen lässt, 
3. der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert, 
4. aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen In-
teressen der sofortige Eintritt des Verzugs gerechtfertigt ist. 
(3) Der Schuldner einer Entgeltforderung kommt spätestens in Ver-
zug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und 
Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung 
leistet; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, 
nur, wenn auf diese Folgen in der Rechnung oder Zahlungsaufstel-
lung besonders hingewiesen worden ist. Wenn der Zeitpunkt des 
Zugangs der Rechnung oder Zahlungsaufstellung unsicher ist, 
kommt der Schuldner, der nicht Verbraucher ist, spätestens  
30 Tage nach Fälligkeit und Empfang der Gegenleistung in Verzug.  
(4) Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infol-
ge eines Umstands unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat.  

§ 288 Verzugszinsen 
(1) Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. Der Ver-
zugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem Basis-
zinssatz.  
(2) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, 
beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen acht Prozentpunkte über 
dem Basiszinssatz.  
(3) Der Gläubiger kann aus einem anderen Rechtsgrund höhere Zin-
sen verlangen.  
(4) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausge-
schlossen.  

§ 823 Schadensersatzpflicht 
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Ge-
sundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines 
anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des da-
raus entstehenden Schadens verpflichtet.  
(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den 
Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem 
Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschul-
den möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens 
ein. 

 

HGB 

§ 352 Gesetzlicher Zinssatz  
(1) Die Höhe der gesetzlichen Zinsen, mit Ausnahme der Verzugszin-
sen, ist bei beiderseitigen Handelsgeschäften fünf vom Hundert für 
das Jahr. Das gleiche gilt, wenn für eine Schuld aus einem solchen 
Handelsgeschäfte Zinsen ohne Bestimmung des Zinsfußes verspro-
chen sind.  

(2) Ist in diesem Gesetzbuche die Verpflichtung zur Zahlung von Zin-
sen ohne Bestimmung der Höhe ausgesprochen, so sind darunter 
Zinsen zu fünf vom Hundert für das Jahr zu verstehen. 

 

ZPO 

§ 13 Allgemeiner Gerichtsstand des Wohnsitzes 
Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch den Wohnsitz 
bestimmt. 

§ 17 Allgemeiner Gerichtsstand juristischer Personen 
(1) Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der Korporationen 
sowie derjenigen Gesellschaften, Genossenschaften oder anderen 
Vereine und derjenigen Stiftungen, Anstalten und Vermögensmas-
sen, die als solche verklagt werden können, wird durch ihren Sitz 
bestimmt. Als Sitz gilt, wenn sich nichts anderes ergibt, der Ort, wo 
die Verwaltung geführt wird. 
(2) Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand bei dem 
Gericht, in dessen Bezirk das Bergwerk liegt, Behörden, wenn sie als 
solche verklagt werden können, bei dem Gericht ihres Amtssitzes. 
(3) Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen bestimm-
ten Gerichtsstand ist ein durch Statut oder in anderer Weise 
besonders geregelter Gerichtsstand zulässig. 

§ 21 Besonderer Gerichtsstand der Niederlassung 
(1) Hat jemand zum Betrieb einer Fabrik, einer Handlung oder eines 
anderen Gewerbes eine Niederlassung, von der aus unmittelbar Ge-
schäfte geschlossen werden, so können gegen ihn alle Klagen, die 
auf den Geschäftsbetrieb der Niederlassung Bezug haben, bei dem 
Gericht des Ortes erhoben werden, wo die Niederlassung sich befin-
det. 
(2) Der Gerichtsstand der Niederlassung ist auch für Klagen gegen 
Personen begründet, die ein mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden 
versehenes Gut als Eigentümer, Nutznießer oder Pächter bewirt-
schaften, soweit diese Klagen die auf die Bewirtschaftung des Gutes 
sich beziehenden Rechtsverhältnisse betreffen. 

§ 29 Besonderer Gerichtsstand des Erfüllungsorts 
(1) Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über dessen 
Bestehen ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem die streitige 
Verpflichtung zu erfüllen ist. 
(2) Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die Zustän-
digkeit nur, wenn die Vertragsparteien Kaufleute, juristische 
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sonder-
vermögen sind. 

§ 287 Schadensermittlung; Höhe der Forderung 
(1) Ist unter den Parteien streitig, ob ein Schaden entstanden sei und 
wie hoch sich der Schaden oder ein zu ersetzendes Interesse belau-
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fe, so entscheidet hierüber das Gericht unter Würdigung aller Um-
stände nach freier Überzeugung. Ob und inwieweit eine beantragte 
Beweisaufnahme oder von Amts wegen die Begutachtung durch 
Sachverständige anzuordnen sei, bleibt dem Ermessen des Gerichts 
überlassen. Das Gericht kann den Beweisführer über den Schaden 
oder das Interesse vernehmen; die Vorschriften des § 452 Abs. 1 
Satz 1, Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 
(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 Satz 1, 2 sind bei vermögens-
rechtlichen Streitigkeiten auch in anderen Fällen entsprechend 
anzuwenden, soweit unter den Parteien die Höhe einer Forderung 
streitig ist und die vollständige Aufklärung aller hierfür maßgebenden 
Umstände mit Schwierigkeiten verbunden ist, die zu der Bedeutung 
des streitigen Teiles der Forderung in keinem Verhältnis stehen. 

 

WEG 

§ 1 Begriffsbestimmungen 
(1) Nach Maßgabe dieses Gesetzes kann an Wohnungen das Woh-
nungseigentum, an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen eines 
Gebäudes das Teileigentum begründet werden.  
(2) Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an einer Wohnung in 
Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen 
Eigentum, zu dem es gehört.  
 
(3) Teileigentum ist das Sondereigentum an nicht zu Wohnzwecken 
dienenden Räumen eines Gebäudes in Verbindung mit dem  
Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es 
gehört.  
(4) Wohnungseigentum und Teileigentum können nicht in der Weise 
begründet werden, dass das Sondereigentum mit Miteigentum an 
mehreren Grundstücken verbunden wird.  
(5) Gemeinschaftliches Eigentum im Sinne dieses Gesetzes sind das 
Grundstück sowie die Teile, Anlagen und Einrichtungen des Gebäu-
des, die nicht im Sondereigentum oder im Eigentum eines Dritten 
stehen.  
(6) Für das Teileigentum gelten die Vorschriften über das Wohnungs-
eigentum entsprechend. 
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VORBEMERKUNG 
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mithilfe der 
elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich 
Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; 
auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemein-
schaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen 
manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen 
Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zu-
lässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt 
oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Da-
tenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der 
Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnli-
chen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung 
berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und 
kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Inte-
resse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder 
Nutzung überwiegt. 

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG 
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenab-
wägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die 
Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilli-
gungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt 
über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet je-
doch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung – schon mit 
Ablehnung des Antrages oder durch Ihren jederzeit möglichen Wi-
derruf. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder 
teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsab-
schluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener 
Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in 
dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbe-
merkung beschrieben, erfolgen. 

SCHWEIGEPFLICHTENTBINDUNGSERKLÄRUNG 
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die, wie z. B. beim 
Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des 
Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus.  
In der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Personenversiche-
rung) ist daher im Antrag auch eine 
Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten. Im Folgenden wollen 
wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenverarbeitung und 
-nutzung nennen. 

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer/Risikoträger 
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig 
sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Wei-
ter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten, wie 
Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versiche-
rungsdauer, Prämie, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die 
Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständi-
gen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem 
Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. 

auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad 
der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über 
einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung 
den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten). 
Unsere Risikoträger sind zurzeit folgende Unternehmensgruppen 
(ihren Risikoträger entnehmen Sie bitte Ihrem Versicherungsschein): 
 SIGNAL IDUNA Gruppe 

2. Datenübermittlung an Rückversicherer oder Dritte 
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets 
auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. 
Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückver-
sicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen 
ebenfalls entsprechende versicherungstechnische Angaben von uns, 
wie Versicherungsnummer, Prämie, Art des Versicherungsschutzes 
und des Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre 
Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbe-
urteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen 
Unterlagen zur Verfügung gestellt. 
In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rück-
versicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben. 
Können Leistungen eines Dritten durch den Versicherungsnehmer 
aufgrund eines Rechtsschutzversicherungsvertrages in Anspruch ge-
nommen werden (z. B. Rechtsanwalt, Inkassounternehmen), werden 
auch solchen Dritten Angaben zu dem Versicherungsnehmer über-
mittelt. 

3. Datenübermittlung an andere Versicherer 
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei An-
tragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem 
Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Scha-
denabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. B. 
in der Unfall- und Krankenversicherung frühere Krankheiten und 
Versicherungsfälle oder Mitteilungen über gleichartige andere Versi-
cherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekündigte). 
Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprü-
che in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken 
bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, 
kann es erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten 
oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. 
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Mehrfachversicherun-
gen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) 
eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versi-
cherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie 
Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschut-
zes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe 
und Schadentag. 

4. Zentrale Hinweissysteme 
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig 
sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts 
oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an 
den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten 
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oder auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu beant-
worten. Dazu bestehen beim Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) und beim Verband der Privaten 
Krankenversicherung e. V. zentrale Hinweissysteme. Die Aufnahme in 
diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwe-
cken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also nur 
soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 

Beispiele: 

Haftpflichtversicherer: 
Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, bei 
denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht. 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung 

Kfz-Versicherer: 
Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie 
von Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmiss-
brauchs besteht. 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung 

Lebensversicherer: 
Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des Risikos bzw. An-
nahme mit Prämienzuschlag 
 aus versicherungsmedizinischen Gründen, 
 aufgrund der Auskünfte der Versicherer, 
 wegen der verweigerten Nachuntersuchung; 

Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung seitens 
des Versicherers, Ablehnung des Vertrages seitens des Versiche-
rungsnehmers wegen geforderter Prämienzuschläge. 
Zweck: Risikoüberprüfung 

Rechtsschutzversicherer: 
 vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Versi-

cherungsablauf durch den Versicherer nach mindestens zwei 
Versicherungsfällen innerhalb von 12 Monaten, 

 Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versiche-
rer nach mindestens drei Versicherungsfällen innerhalb von 36 
Monaten, 

 Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Ver-
tragsablauf bei konkret begründetem Verdacht einer 
betrügerischen Inanspruchnahme der Versicherung. 

Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der An-
tragstellung 

Sachversicherer: 
Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt 
oder wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs 
der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadenssummen er-
reicht sind. 

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren 
Missbrauchs 

Transportversicherer: 
Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) 
Schadenfällen, insbesondere in der Reisegepäckversicherung. 
Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungs-
missbrauch 

Unfallversicherer: 
Meldung bei: 
 erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht, 
 Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung 

im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder von Un-
fallfolgen, 

 außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer nach Leis-
tungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung. 

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch 

5.  Datenverarbeitung in und außerhalb des Unternehmens 
Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversi-
cherung) und andere Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, 
Bausparen, Kapitalanlagen) werden durch rechtlich selbstständige 
Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfassenden Versi-
cherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die Unternehmen 
häufig in Unternehmensgruppen zusammen. Zur Kostenersparnis 
werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder 
die Datenverarbeitung. So wird z. B. ihre Adresse nur einmal gespei-
chert, auch wenn sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen der 
Gruppe abschließen; und auch ihre Service-/Vertragsnummer, die Art 
der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, 
d. h. ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, wer-
den in einer zentralen Datensammlung geführt. Dabei sind die 
allgemeinen Kundendaten (z. B. Name, Adresse, Service-
/Vertragsnummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträ-
ge) von allen Unternehmen in der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise 
kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefoni-
schen Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. Auch 
Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt 
verbucht werden. Die übrigen Antrags-, Vertrags- und Leistungsda-
ten sind dagegen nur von den jeweiligen Versicherungsunternehmen 
der Gruppe abfragbar. Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung 
und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unter-
nehmen verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier von 
„Datenübermittlung“, bei der die Vorschriften des Bundesdaten-
schutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifische Daten – wie z. 
B. Gesundheits- oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter aus-
schließlicher Verfügung der jeweiligen Unternehmen. 
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6. Betreuung durch Versicherungsvermittler 
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sons-
tigen Dienstleistungsangebots unseres Unternehmensverbundes 
bzw. Kooperationspartners werden Sie durch einen Vermittler be-
treut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen 
Finanzdienstleistungen berät. Vermittler in diesem Sinn sind neben 
Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften. 
Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der 
Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und Be-
ratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versi-
cherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und 
Höhe von Versicherungsleistungen sowie ggf. Angaben über andere 
finanzielle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres Bau-
sparvertrages. Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen 
in der Personenversicherung können an den zuständigen Vermittler 
auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. 
Der Vermittler verarbeitet und nutzt selbst diese personenbezoge-
nen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des 
Kunden. Auch wird er von uns über Änderungen der kundenrelevan-
ten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich 
verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine besonderen 
Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis und Datenge-
heimnis) zu beachten. 
Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. 
Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B. durch Kündigung 
des Vermittlervertrages oder bei Pensionierung), regelt das Unter-
nehmen Ihre Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert.  

7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte 
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz ne-
ben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft 
sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichti-
gung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten 
Daten. 
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden 
Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres 
Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, 
Berichtigung, Sperrung und Löschung wegen der beim Rückversiche-
rer gespeicherten Daten stets an Ihren Versicherer. 

8. Datenübermittlung zwecks Bonitätsprüfung 
Der Versicherer wird berechtigt, zum Zwecke des Vertragsabschlus-
ses und bei Bedarf im Verlauf der aktiven Geschäftsbeziehung zu 
Zwecken der Vertragsverwaltung und -abwicklung (z. B. Schadenfall) 
Informationen zu ihrem Zahlungsverhalten und Bonitätsinformatio-
nen auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren unter 
Verwendung von Anschriftdaten Dritter zu beziehen und zu nutzen. 
Die Berechtigung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerru-
fen werden. Außerdem besteht ein Auskunftsrecht bei dem 
Versicherer zu den über den Versicherungsnehmer gespeicherten 
Daten, deren Herkunft, Empfänger und Zweck der Speicherung. 


